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I. Gelei twort des Justizministers und 
Ausländerbeauftragten der Landesregierung 

 

Eine Ehe darf  nur im freien und vol len Einverständnis der 

künftigen Ehegatten geschlossen werden, heißt es im Artikel  

16 Absatz 2 der Al lgemeinen Erklärung der Menschenrechte 

von 1948, die für al le Mitgl iedstaaten der Vereinten Nationen 

gi l t. Zwangsheirat ist daher eindeutig eine Menschen-

rechtsverletzung.  

Eine Zwangsverhei ratung l iegt demnach immer dann vor, wenn 

mindestens einer der beiden Ehegatten keine freie Zustimmung 

zur Ehe gegeben hat und folgl ich zur Ehe gezwungen wurde. Gegen ihren Wil len 

werden junge Frauen, oft noch minderjährig, verheiratet. Mitunter sind auch junge 

Männer von Zwangsverheiratungen betrof fen. Solche Zwangsverheiratungen sind 

leider auch für einen Tei l  junger Frauen und Mädchen in Deutschland und Baden-

Württemberg traurige Real i tät: In Baden-Württemberg haben sich, so das Ergebnis 

der Umfrage der Fachkommission, von Januar bis Oktober 2005 insgesamt 213 Frau-

en und zwei Männer an Beratungsstel len oder Schutzeinrichtungen gewandt und um 

Hi l fe wegen drohender oder erfolgter Zwangsverheiratung nachgesucht.  

 

Es sind vor al lem Fäl le islamischer Famil ien aus der Türkei , Albanien, Afghanistan, 

Kosovo, Pakistan, Indien und Marokko, aber auch Fäl le aus dem buddhistisch-

hinduistischen Sri  Lanka und dem christl ichen Griechenland oder Südital ien zu be-

klagen.  

 

Zwangshei raten sind keine private oder kul turel le Angelegenheit, sondern stel len 

einen Missbrauch und eine Menschenrechtsverletzung vor al lem an Mädchen und 

jungen Frauen dar. Deshalb muss massiver als bislang gegen Zwangsverhei ratungen 

vorgegangen werden. Staat und Gesel lschaft stehen in der Pfl icht, Frauen und Män-

ner, die von Zwangsverhei ratungen betroffen oder bedroht sind, mit al len zu Gebote 

stehenden Mitteln zu unterstützen. Unser Ziel  muss es sein, Zwangsheiraten langfris-
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tig gänzl ich zu überwinden und bis dahin den Betroffenen Auswege aus diesen zer-

mürbenden Zwangssi tuationen aufzuzeigen. 

 

Als erste Landesregierung hat sich Baden-Württemberg intensiv mit dem Thema 

Zwangshei rat beschäftigt. Auf meinen Vorschlag hin hat der Ministerrat am 28. Sep-

tember 2004 eine Bundesratsini tiative zur Bekämpfung der Zwangsheirat („ Zwangs-

heirat-Bekämpfungsgesetz“ ) sowie die Einsetzung einer Fachkommission beschlos-

sen. 

 

Mit der geplanten Bestrafung der Zwangsverheiratung durch einen eigenständigen 

Straftatbestand im Strafgesetzbuch setzen wir das klare Zeichen, dass wir erstens 

wissen, dass es solche Praktiken auch bei  uns gibt und dass wir zweitens keine Ver-

hal tensweisen dulden, die für sich Spielregeln in Anspruch nehmen, die mit den 

Grundprinzipien unserer Rechtsordnung unvereinbar sind. Rel igion und Tradi tion 

haben sich dem demokratisch legi timierten Recht unterzuordnen. Die Rel igionsfrei-

hei t und der Respekt vor Tradi tionen darf keinesfal ls als Vorwand genommen wer-

den, um Menschenrechte zu unterdrücken: Zwangsverheiratungen sind eine nicht 

hinnehmbare Menschenrechtsverletzung. 

 

Eine Einwanderungsgesel lschaft benötigt deshalb eine verbindl iche Kultur des Zu-

sammenlebens. Der Konsens über unsere Werte und Normen als eine Art „ innere 

Hausordnung“  ist eine unerlässl iche Klammer zwischen den in unserem Land leben-

den Menschen, unabhängig von ihrer Rel igion, Ethnie oder Ursprungskultur. Demo-

kratie, Rechtsstaat, Grund- und Menschenrechte, deutsche Sprache, die Gleichbe-

rechtigung von Mann und Frau sowie die Trennung von Staat und Rel igion bi lden das 

für al le gel tende Fundament unserer Gesel lschaft, das niemand außer Kraft setzen 

darf, auch nicht mit dem Hinweis auf seine kul turel len, rel igiösen oder tradi tionel len 

Überzeugungen. Dieses Fundament bi ldet die Basis unseres Miteinanders und steht 

auf keinen Fal l  zur Disposi tion. Jeder und jede darf seine Kultur und Rel igion ausle-

ben – im Rahmen dieses für al le verbindl ichen Bezugsrahmens. 
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Die Beschäftigung mit dem Phänomen Zwangsheirat führt auch zu der Erkenntnis, 

dass Mädchen und junge Frauen mit einer drohenden oder vol lzogenen Zwangsver-

heiratung um so selbstbewusster und sicherer umgehen können, je besser ihre und die 

Integration ihrer zugewanderten Famil ien in unserer Gesel lschaft gelungen ist. Nicht 

zuletzt die PISA-Studien haben gezeigt, dass die Integrationsmaßnahmen vor al lem 

im Bi ldungsbereich noch verstärkt werden müssen. Es geht hierbei  vor al lem um die 

bestmögl iche Vermittlung der deutschen Sprache, um mehr Chancengleichheit in 

Ausbi ldung und Beruf und - beim Thema Zwangsheirat - um die Kenntnis der Schutz 

und Hi l fe bietenden Einrichtungen. 

 

Die Fachkommission Zwangshei rat knüpfte bei  ihrer Arbei t an diese Thematik an, 

indem sie Wege zur inhal tl ichen Auseinandersetzung mit dem Phänomen Zwangshei -

rat diskutierte und in dem nun vorl iegenden Bericht aufzeigt. 

 

Im Mittelpunkt der Fachkommissionsarbei t stand neben der auch statistischen Be-

schreibung der Si tuation vor al lem die Entwicklung konkreter Empfehlungen und 

Handlungsvorschläge in den Bereichen Opferrechte, Prävention, Betreuung und Auf-

klärung, die sich nicht nur an die Landesregierung richten, sondern auch an die 

Kommunen, an Verbände, Moscheen und Moscheevereine, verschiedene gesel lschaft-

l iche Gruppen und auch an die einzelnen Bürgerinnen und Bürger. 

 

In der Fachkommission Zwangsheirat der Landesregierung haben Vertreterinnen und 

Vertreter aus den verschiedensten Bereichen unserer Gesel lschaft mitgearbei tet: Ju-

ristinnen und Juristen, Pädagoginnen, Praktikerinnen und Praktiker und Vertreter von 

Kirchen und Verbänden. Die Verschiedenhei t ihrer Erfahrungshorizonte hat die Ar-

bei t der Fachkommission bereichert und trägt dazu bei , neue Perspektiven im Kampf 

gegen die Zwangsheirat zu eröf fnen. Ziel  der Fachkommissionsarbei t war und ist es 

auch, eine brei te öffentl iche Diskussion über die Frage des gesel lschaftl ichen Zu-

sammenhalts anzuregen. Der vorl iegende Bericht versteht sich als Impuls für diese 

Diskussion. Deshalb sind die Fachkommission und die Landesregierung für Anre-

gungen, Ergänzungen, Hinweise, Einwände und Kri tik jederzei t dankbar. 
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Im Namen der Landesregierung danke ich den engagierten Fachkommissionsmitgl ie-

dern und namentl ich Herrn Christian Storr, der den Vorsi tz des Gremiums übernom-

men hat, sowie den Referentinnen und Referenten der Fachkommission sehr herzl ich 

für ihre Mitarbei t, für die Ideen und die Zei t, die sie in dieses Projekt eingebracht 

haben. Sie haben damit einen wichtigen Bei trag zur Bekämpfung der Zwangshei rat 

geleistet. Ich kann schon heute versichern, dass sich die Landesregierung sehr genau 

mit den einzelnen Empfehlungen der Fachkommission auseinandersetzen und sie auf  

ihre Umsetzbarkei t prüfen wird. Die Landesregierung wird den Mitgl iedern der 

Fachkommission berichten, wie sie deren Ideen und Empfehlungen eingeschätzt und 

umgesetzt hat.  

 

Dem Bericht wünsche ich viele interessierte und engagierte Leserinnen und Leser! 

 

Stuttgart, im Februar 2006 

 

 

 

Prof. Dr. Ulrich Gol l  
Justizminister und 
Ausländerbeauftragter der Landesregierung Baden-Württemberg 
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II. Vorwort der Fachkommission 

Verbrechen im Namen der „ Ehre“ , darunter auch die Zwangsverheiratung von jungen 

Migrantinnen und Migranten1, sind in den letzten Monaten Gegenstand einer öffent-

l ichen Debatte nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Län-

dern geworden.  

 

Es handelt sich dabei um Straftaten, die an Migrantinnen und Migranten durch Ange-

hörige oder Freunde ihrer eigenen Famil ien begangen werden, um die „ Ehre“  der 

Famil ie zu schützen oder zu verteidigen. „ Ehre“  ist dabei kein rel igiöser Begri f f , 

sondern vielmehr Ausdruck eines patriarchalen Denkmusters, das sich mit Rel igiosi-

tät und Tradi tion legi timiert. Zu den „ Ehrverbrechen“  zählen wir vor al lem „ Ehren-

morde“  und Zwangsverheiratungen; aber auch häusl iche Gewalt fäl l t oft in dieses 

Schema. 

 

Eine Ehe, die gegen den f reien Wil len eines Menschen geschlossen wird, ist eine 

schwerwiegende Verletzung der persönl ichen Freihei t, von der vor al lem junge Frau-

en betrof fen sind. Solches Verhal ten lässt sich zudem nicht mit unseren Vorstel lun-

gen von Gleichberechtigung vereinbaren. Die Zwangsverheiratung verstößt eindeutig 

gegen die Gesetze und gegen das Menschenrechtsabkommen der Vereinten Nationen, 

in dem eine freie Partnerwahl und ein selbstbestimmtes Leben garantiert werden. Die 

Fachkommission verurtei l t daher Gewalt im Namen der „ Ehre“  scharf. Weder aus 

patriarchal isch-tradi tionel len noch aus vermeintl ich rel igiösen Gründen ist es akzep-

tabel, dass Verbrechen im Namen der sogenannten „ Ehre“  wie beispielsweise 

Zwangsverheiratungen in Deutschland oder anderswo stattf inden. Zwangshei rat ist 

eine Menschenrechtsverletzung und muss als solche deutl ich öf fentl ich geächtet wer-

                                            
1 Im Kommissionsbericht sind unter diesem Begriff auch Menschen mit Migrationshintergrund zu verstehen. Auch 
wenn nachfolgend häufig von Mädchen und jungen Frauen die Rede ist, ist der Kommission natürlich bekannt, 

dass (zahlenmäßig wesentlich seltener) auch Jungen und junge Männer zwangsverheiratet werden. 
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den. Es muss klargestel l t werden, dass die Zwangshei rat verboten und durch nichts 

zu rechtfertigen ist. 

 

Niemand, der in Deutschland lebt, darf sich herausnehmen, der Würde und Freihei t 

eines anderen Menschen, die das Grundgesetz für al le gleichermaßen vorsieht, ein 

patriarchales Denken entgegenzusetzen, bei  dem für Frauen weniger Rechte gel ten 

als für Männer. Denn in den meisten Fäl len sind die Opfer Frauen. Verstöße gegen 

die vermeintl iche Ehre tref fen vor al lem sie. Nicht nur in ihrem Lebenssti l  werden 

sie weitgehend eingeschränkt. Es geht auch um die Kontrol le über ihren Körper. 

Doch wurden bislang die wenigsten den Tatbestand der Nötigung und oft auch der 

Vergewaltigung erfül lenden Fäl le strafrechtl ich verfolgt, wei l  Zwangshei rat als 

strafwürdiges Unrecht im öffentl ichen Bewusstsein und insbesondere im Bewusstsein 

der Betroffenen offensichtl ich nicht ausreichend verankert ist und es den Opfern häu-

f ig auch nicht gel ingt, aus einer solchen Zwangshei rat auszubrechen.  

 

Dieser Umstand zog erhebl iche Defizi te in der Strafverfolgung sowie in der Betreu-

ung der Betroffenen nach sich: Die Praxis zeigt, dass die rechtl ichen Instrumente 

nicht ausreichen, um Zwangshei raten wirksam zu bekämpfen und den Opfern von 

Zwangshei rat angemessenen Schutz zu gewähren. 

 

Die Bundesratsini tiative der baden-württembergischen Landesregierung für ein 

„ Zwangsheirat-Bekämpfungsgesetz“  mit dem Ziel , die Zwangsheirat strafrechtl ich 

wirksamer zu bekämpfen und im zivi l rechtl ichen Bereich die Rechtsstel lung der Op-

fer von Zwangsehen zu stärken, wird daher außerordentl ich begrüßt. Untermauert 

werden muss dieses Gesetz durch eine Vielzahl  von Maßnahmen in den Bereichen 

Opferschutz, Betreuung, Beratung, Aufklärung und Information. 

 

Hierzu hat die Fachkommission - neben der statistischen Erhebung - umfangreiche 

Handlungsempfehlungen erarbei tet. Um die praktische Zielsetzung des Berichtes zu 

betonen, haben wir zu den meisten Themenfeldern auch konkrete Empfehlungen for-

mul iert. Statt uns in einer Vielzahl  von unverbundenen Empfehlungen zu verzetteln, 
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haben wir schon zu Beginn der Arbei t beschlossen, uns auf  drei  Handlungsfelder zu 

konzentrieren.  

 

Diese Handlungsfelder sind: 

 
 
1. Stärkung der Opferrechte (ausländer- und sozialrechtl iche Stel lung der Betroffe-

nen) 

2. Gewährleistung des Opferschutzes (Betreuung und Hi l fsangebote für Betrof fene) 

3. Ausbau von Prävention und Dialog (Information, Aufklärung, Sensibi l isierung). 

 
 

Bei  unseren Handlungsempfehlungen geht es nicht nur darum, einzelne Betroffene zu 

unterstützen, sondern auch darum, eine Abkehr von den überkommenen Tradi tionen 

und Bräuchen in den jewei l igen Migrantenfamil ien zu erreichen, um damit letzten 

Endes eine posi tive Veränderung des pol i tischen Kl imas und der Gesel lschaft insge-

samt im Hinbl ick auf Migration und die Akzeptanz von Menschen mit Migrationshin-

tergrund herbeizuführen. 

 

Die Ergebnisse unserer Diskussionen, Anhörungen und Beratungen sind in die hier 

vorl iegenden Handlungsvorschläge eingeflossen. Die Kommission hat in ihrer kon-

sti tuierenden Si tzung am 14. Apri l  2005 beschlossen, sämtl iche Entscheidungen – 

auch die über die Zusammenstel lung der Handlungsempfehlungen im Rahmen des 

Abschlussberichtes – mi t einfacher Mehrhei t zu tref fen. Etwaige Gegenstimmen 

sind mi t Fußnoten kenntl ich gemacht. 

 

Diese Handlungsempfehlungen sind natürl ich in erster Linie an unsere Auftraggebe-

rin, die baden-württembergische Landesregierung, gerichtet. Sie richten sich darüber 

hinaus aber auch an Behörden, Insti tutionen und Einzelpersonen wie z. B. Jugend-, 

Sozial- und Ausländerbehörden, Kriseneinrichtungen, Beratungsstel len, Ärztinnen 

und Ärzte, Gerichte, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Pädagoginnen und Päda-

gogen, Moscheevereine, Konsulate sowie Migrantenorganisationen, die in ihrer Ar-

bei t mittelbar oder unmittelbar mit dem Thema Zwangsheirat konfrontiert sind.  
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Ziel  dieser Handlungsempfehlungen ist es, die in Frage kommenden Stel len für die-

ses Thema zu sensibi l isieren, aufzuklären und ihnen Lösungs- und Handlungsmög-

l ichkei ten aufzuzeigen. Außerdem erhofft sich die Fachkommission, auch ein brei te-

res Interesse in der Öffentl ichkei t und eine höhere Aufmerksamkeit für bekannt wer-

dende Fäl le.  

 

Wir würden uns freuen, wenn der Bericht innerhalb der Landesregierung - aber auch 

darüber hinaus - auf Interesse stoßen würde. 

 

Stuttgart, 27. Januar 2006 

 

Die M itgl ieder  der  
Fachkommission Zwangsheir at 
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III. Aufgabe, Zusammensetzung, Arbeitsweise und 
Arbeitsschwerpunkte der Fachkommission 
Zwangsheirat 

Vor dem Hintergrund der zunehmend in der Öffentl ichkei t diskutierten Zwangsver-

heiratungen in Deutschland hat die baden-württembergische Landesregierung im 

September 2004 neben der Verabschiedung der Bundesratsini tiative für ein 

„ Zwangsheirat-Bekämpfungsgesetz“  die Fachkommission Zwangsheirat eingesetzt, 

deren konsti tuierende Sitzung am 14. Apri l  2005 stattfand.  

1. Aufgabe der Fachkommission 

Gemäß Ministerratsbeschluss vom 28. September 2004 war die Aufgabe dieser Fach-

kommission insbesondere, 

 

�  die vorhandenen Erkenntnisse und Erfahrungen zu Ausmaß und Erscheinungsfor-

men der Zwangsheirat sowie von Maßnahmen gegen die Zwangshei rat insbeson-

dere in Baden-Württemberg zusammenzuführen, 

 

�  zu prüfen, ob die bestehenden ausländer- und sozialrechtl ichen Regelungen für 

von Zwangsheirat Betroffene ausreichend sind, und  

 

�  auf dieser Grundlage Empfehlungen für ein umfassendes Handlungskonzept zur 

Bekämpfung der Zwangsheirat und zum besseren Schutz von Opfern der Zwangs-

heirat zu erarbei ten. 
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2. Zusammensetzung der Fachkommission 

Unter Federführung und Vorsi tz des Justizministeriums Baden-Württemberg, Stabs-

stel le Ausländerbeauftragter, setzte sich die Fachkommission wie folgt zusammen 

(alphabetisch): 

 

 
1. Dina Maria Dier ssen, Landesfrauenrat Baden-Württemberg 

2. Dr. Dr. Al tan Heper  im Auftrag des Türkischen Generalkonsulats, Stuttgart 

3. Gosbert M ül ler , WEISSER RING e.V. 

4. Ann M ül ler -Nies, Ministerium für Arbei t und Soziales Baden Württemberg 

5. Hal ide Özdemir , Evangel ische Gesel lschaft Stuttgart e.V., Wohnprojekt ROSA 

6. Beate Richter , Innenministerium Baden-Württemberg 

7. Sibyl le Schr eiber , TERRE DES FEMMES e.V., Tübingen 

8. Birgi t St impf ig, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 

9. Christian Stor r , Justizministerium Baden-Württemberg, Stabsstel le Ausländer-

beauftragter (Vorsi tzender) 

10. Roswitha Str über , Liga der Freien Wohlfahrtspf lege, Freiburg 

11. Marina Walz-Hi ldenbr and, Rechtsanwälte Schuster &  Walz-Hi ldenbrand, 

Stuttgart 

 

3. Arbei tsweise und Arbei tsschwerpunkte der Fachkommissi-
on 

Die Mitgl ieder der Fachkommission trafen sich in der Regel einmal im Monat halb-

tägig zu ihren Sitzungen. In einem Zeitraum von rund zehn Monaten wurden die Er-

kenntnisse und Erfahrungen über Ausmaß und Erscheinungsformen zusammengeführt 

und darauf aufbauend Handlungsmögl ichkei ten und Empfehlungen erarbei tet. Grund-

lage für die Arbei t der Fachkommission Zwangshei rat bi ldeten Stel lungnahmen, 

mündl iche und schri f tl iche Ausführungen der Fachkommissionsmitgl ieder sowie 

Darstel lungen von Fachleuten aus der Praxis.  
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Dabei wurden sehr viele aus unterschiedl ichen Bereichen stammende Erkenntnisse 

und Erfahrungen zusammengetragen, die in den Sitzungsprotokol len und einer Viel -

zahl  von schri f tl ichen Stel lungnahmen dokumentiert sind. 

 

Zusätzl ich wurden zahlreiche Tagungsdokumentationen, Aufsätze, Studien und Maß-

nahmenkataloge aus dem In- und Ausland recherchiert und ausgewertet sowie weite-

re fachkundige Personen hinzugezogen. Folgende Referentinnen und Referenten wur-

den eingeladen: 

 

�  Ingrid Bondor f , Beratungsstel le „ Frauen hel fen Frauen Fi lder e.V.“ , Leinfelden-

Echterdingen 

�  Sabine Br ommer , Fachbereichslei terin im Deutschen Pari tätischen Wohlfahrts-

verband/Landesverband Baden-Württemberg, Stuttgart 

�  Olga Stefanidou-K nappmann, Jugendamt der Stadt Tübingen/ASD 

�  Leyla Sünger l i -Uzun, „ Mädchentref f  IN VIA“ , Stuttgart 

�  Sven Twelker , Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, Karlsruhe 

 

Die Fachkommission konnte überdies von einem brei ten Netzwerk prof i tieren und 

l ieß sich zu verschiedenen Aspekten der Zwangsheirat u. a. von Vertreterinnen und 

Vertretern der kommunalen Spitzenverbände, Mitgl iedern des Arbei tskreises „ Kom-

munale Ausländerbeauftragte" des Städtetages Baden-Württemberg, Mitarbei terinnen 

von Schutzeinrichtungen und der Jugendhi l fe und Anwältinnen und Anwälten beraten 

und informieren.  

 

Insgesamt fanden sieben Fachkommissionssi tzungen statt. Schwerpunkte der Kom-

missionsarbei t bi ldeten insbesondere die Themen: 

 

�  Erscheinungsformen der Zwangsheirat 

�  Gründe für Zwangsverheiratungen 

�  die statistische Erhebung von Zwangsheiraten in Baden-Württemberg 

�  die rechtl iche, aufenthal ts- und sozial rechtl iche Situation der Zwangsheiratopfer 

�  Fragen des Schutzes und der Betreuung der Opfer von Zwangshei rat 
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�  die Sammlung von best-practice-Beispielen im In- und Ausland 

�  die Zusammenarbeit der betroffenen Einrichtungen, Organisationen, Behörden 

und Stel len 

�  Maßnahmen im Bereich Prävention, Information und Sensibi l isierung. 

IV. Erscheinungsformen, Hintergründe und Folgen 
der Zwangsheirat 

Lange Zeit wurde das Thema Zwangshei rat nicht öffentl ich diskutiert und erschien 

als privates Problem von Migranten. Seit einigen Jahren gelangt das Thema durch die 

immer zahl reicheren Medienberichte und ausführl ichen Reportagen und Dokumenta-

tionen über Zwangsverheiratete ins Bl ickfeld der Öffentl ichkei t. Es wird mittlerwei le 

als gesamtgesel lschaftl iches Problem wahrgenommen. Nicht zuletzt aufgrund der 

öffentl ichen Diskussion, wagen immer mehr Betrof fene, sich gegen eine Zwangsver-

heiratung zur Wehr zu setzen. Immer häuf iger werden Lehrerinnen und Lehrer, 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Frauenhäuser und Schutzorganisationen mi t 

diesem Thema konfrontiert. Oftmals sind sie die erste Anlaufsstel le für Betroffene. 

 

Durch die neue Regelung sol l  nicht zuletzt auch den Eltern, die eine Zwangsverhei ra-

tung eines ihrer Kinder anstreben, durch die expl izi te Nennung der Zwangsheirat im 

Gesetzestext deutl ich gemacht werden, dass es sich hierbei  um eine Straftat handelt. 

Des Weiteren sol l  in der Öffentl ichkei t mit der Einschätzung, Zwangsverhei ratungen 

seien rel igiös begründbar, aufgeräumt werden. Al le großen Rel igionen, auch der Is-

lam, setzen das Einverständnis beider Ehepartner für die Gültigkei t einer Ehe voraus.  

 

Eine Zwangshei rat l iegt dann vor, wenn mindestens einer der zukünftigen Ehepartner 

durch eine Drucksi tuation zur Ehe gezwungen wird. In der Mehrzahl der Fäl le han-

del t es sich hierbei  um Mädchen oder junge Frauen. Die Betrof fene wird zur Ehe ge-

zwungen und f indet entweder mit ihrer Weigerung kein Gehör oder wagt es nicht, 

sich zu widersetzen, wei l  El tern, Famil ie, Verlobter und Schwiegerel tern mit den 

unterschiedl ichsten Mitteln Druck auf sie ausüben. Nicht sel ten kommt es zu physi -
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scher und sexuel ler Gewalt, Nötigungen (durch Drohungen, Einsperren, Entführung, 

psychischer und sozialer Druck sowie emotionale Erpressung), Einschränkungen in 

Bezug auf Lebenssti l  und Bewegungsspielraum und andere erniedrigende und kon-

trol l ierende Handlungen - in drastischen Fäl len sogar zu so genannten „ Ehrenmor-

den“ . 

 

Die in Baden-Württemberg bekannt gewordenen Fäl le von Zwangshei rat betref fen 

nach unserer Umfrage zumeist Mädchen und Frauen aus türkischen Famil ien. Von 

Zwangsverheiratungen betrof fen sind weiter Albanerinnen, Afghaninnen, Kosovarin-

nen, Pakistanerinnen, Inderinnen und Marokkanerinnen. Das Phänomen der Zwangs-

heirat beschränkt sich dabei nicht nur auf den islamischen Kulturkreis, sondern tri f f t 

auch Ital ienerinnen und Griechinnen oder Mädchen und Frauen aus dem buddhis-

tisch-hinduistischen Sri  Lanka. Zwangsheirat kommt in unterschiedl ichen rel igiösen 

und ethnischen Gruppen vor und überschrei tet auch die Grenzen von Schichten und 

Kasten.  

 

Vor al lem minderjährige Mädchen sind in Deutschland von Zwangshei rat bedroht. 

Oft ist der Al tersunterschied zwischen ihnen und den Ehemännern beträchtl ich. Es 

sind Fäl le bekannt, in denen 16-jährige Mädchen für ein paar tausend Euro regel recht 

an äl tere Männer verkauft wurden. Sie müssen die Schule abbrechen, denn sie sol len 

sich um das Wohl des Mannes kümmern, sie werden von der eigenen Famil ie über-

wacht oder vom Ehemann eingesperrt. Daher ist es für die betroffenen jungen Frauen 

sehr schwierig, Wege aus der Zwangsehe zu f inden. Häufig wissen sie nicht, an wen 

sie sich wenden oder wo sie Schutz suchen können. Sie haben Angst, dass ihr „ Un-

gehorsam“  bestraft wird, wei l  sie die Famil ienehre verletzt haben.  

 

Besonders problematisch ist es für die Mädchen und Frauen, die nach Deutschland 

verheiratet werden (sogenannte „ Importbräute“ , „ Importeheleute“ 2). Sie f inden hier 

ein völ l ig verändertes Umfeld vor, sprechen oftmals die Sprache nicht oder nur ge-

                                            
2 Die Verwendung dieser Begriffe ist gegenüber den Zwangsheirat-Opfern keineswegs abwertend gemeint. Viel-

mehr handelt es sich um Einordnungen, die sich in der allgemeinen Diskussion herausgebildet haben. 



Fachkommission Zwangsheirat der  Landesregierung Baden-Württemberg 

Problembeschreibung, Statistik und Handlungsempfehlungen 

  18 

ringfügig, kennen das deutsche Hi l fesystem nicht und sind dem Mann hi l f los ausge-

l iefert. 

 

Sind die Frauen schon vol l jährig, können sie in Frauenhäuser f l iehen. Für Minderjäh-

rige ist die Si tuation schwieriger, denn es gibt nur wenige Betreuungsprojekte für 12- 

bis 16-Jährige. Viele Mädchen fügen sich daher in ihr Schicksal  aus Hi l f losigkei t 

oder aus Sol idari tät mit ihren Müttern und Schwestern. Sie haben Angst vor dem 

Verlust der Famil ie, vor den Aggressionen des Vaters und der männl ichen Verwand-

ten. Unterdrückung, sexuel le Übergri f fe und Gewalt führen nicht sel ten zu schweren 

körperl ichen und seel ischen Erkrankungen der Betroffenen. 

 

Zwangshei rat tri f f t aber nicht nur Frauen: Auch männl iche Jugendl iche werden von 

den Eltern oder anderen nahen Verwandten in eine Ehe gedrängt. Die Folgen sind für 

sie jedoch meist weniger drastisch als für Mädchen. Nichtsdestotrotz sol l ten auch 

Männer, die sich in einer solchen Zwangslage befinden und um Rat suchen, ernst 

genommen und unterstützt werden. 

1. Erscheinungsformen von Zwangsheirat  

Zwangshei raten gibt es in vier unterschiedl ichen Formen: 

 

�  In Deutschland lebende Migrantinnen und Migranten werden untereinander 

zwangsverheiratet. 

 

�  In Deutschland lebende Migranten heiraten Mädchen und junge Frauen aus dem 

Heimatland (so genannte „ Importbräute“ , „ Importeheleute“ ), die dann im Rahmen 

des Ehegattennachzugs nach Deutschland einreisen. Es ist stets das Ergebnis von 

Vereinbarungen zwischen den Famil ien des Mädchens und des Mannes. Meistens 

kennen sich die Famil ien schon lange, wei l  sie entweder zum selben Verwandt-

schaftskreis gehören oder aber aus dem selben Dorf stammen. Da die Frauen we-
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der die deutsche Kultur und Sprache kennen, noch jemanden haben, der sie unter-

stützt oder dem sie sich anvertrauen können, sind sie besonders schutzlos.  

 

�  Die dri tte Form der Zwangshei rat ist die der sogenannten „ Ferien-Verhei ratung“ : 

Mädchen werden in ihrem Herkunftsland oder dem Herkunftsland ihrer El tern, wo 

sie übl icherweise die Ferien verbringen, verlobt und dann verhei ratet, ohne vorher 

darüber informiert zu sein. Das eigentl iche Ziel  der Ferien wurde durch die Fami-

l ie nicht bekannt gemacht. Die Mädchen müssen gegen ihren Wil len im Ausland 

verbleiben („ Hei ratsverschleppung“ ),  manchmal als zweite oder dri tte Frau, und 

besonders im bäuerl ichen Mi l ieu werden sie als Arbei tskraft benutzt.  

 

�  Die vierte Form der Zwangshei rat ist die der sogenannten „ Verhei ratung für ein 

Einwanderungsticket“ . Das bedeutet, dass eine Frau mit einem gesicherten Auf-

enthal tsstatus in Deutschland - häufig während eines Urlaubs in ihrem Herkunfts-

land - von ihrer eigenen Famil ie einem noch im Ausland lebenden Landsmann 

versprochen wurde. In diesem Fal l  ist die Frau ein Mittel  zur legalen Einwande-

rung des Mannes im Rahmen des Ehegattennachzugs. Wie in jedem Fal l  von 

Zwangsverheiratung wurde die Vereinbarung zwischen den beiden Famil ien ge-

trof fen, ohne dass die Frau davon in Kenntnis gesetzt wurde.  

2. Hintergründe der Zwangsheirat  

Die Ehre ist der wichtigste Wert in patriarchal isch-tradi tionel len Famil ien. Die Ehre 

ist in solchen Famil ien an der „ sexuel len Reinheit“  - also Jungfräul ichkei t - der 

Töchter festzumachen. Die Aufgabe vor al lem der Väter und Brüder ist es, diese Ehre 

der Töchter bzw. Schwestern (und damit der Famil ie) zu verteidigen. Eine Tochter 

wird deshalb jung verheiratet, damit die Fami l ienehre bewahrt bleibt. Man möchte so 

die Verantwortung für die Ehre der eigenen Tochter an deren Ehemann und dessen 

Famil ie weitergeben. 
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Oftmals wi rd eine Zwangsverheiratung auch angestrebt, um die eigenen Töchter zu 

diszipl inieren. Viele dieser Mädchen wachsen in westl ichen Gesel lschaften auf und 

wol len sich nicht mehr in al te Tradi tionen fügen; sie könnten sich, aus der Sicht der 

Famil ie, entf remden. Gleiches gi l t für die jungen Männer in Deutschland, die mit 

tradi tionel len Mädchen und Frauen aus dem Heimatland verheiratet werden. Es geht 

hier um die zwangsweise Beibehaltung der tradi tionel len Lebens- und Machtverhäl t-

nisse in der Famil ie. 

 

In vielen Fäl len kommt auch der f inanziel le Aspekt in Form eines Brautpreises hin-

zu. Ein anderer Grund für die Zwangsheirat ist bei  Verheiratungen zwischen nahen 

Famil ienangehörigen - wie Cousins und Cousinen - die Stärkung der Famil ie und der 

Wunsch, Einf luss auf die Ehepartner zu nehmen und bei  Problemen eine Einf luss-

mögl ichkei t zu behalten. Auch geht in diesen Fäl len das Heiratsgut nicht an eine 

fremde Famil ie, sondern bleibt in der eigenen Famil ie. 

 

Grund für eine Zwangsverheiratung mit einem Verwandten aus dem Herkunftsland 

ist es auch, dem Ehegatten im Rahmen des Famil iennachzugs ein Aufenthal tsrecht im 

Bundesgebiet zu ermögl ichen. 

 

Nicht zuletzt berufen sich viele Famil ien auf den Islam, auf Tradi tionen und Bräu-

che. 

3. Exkurs: Zwangsheirat in der Türkei  

Die türkische Rechtsprechung erfuhr in den letzten Jahren eine Modernisierung. De 

jure entspricht diese nun europäischen Standards. So wurde das türkische Zivi lge-

setzbuch im Jahre 2001 erneut nach Schweizer Model l  reformiert. Es garantiert nun 

die Geschlechtergleichheit und verbietet Diskriminierung jegl icher Art. Daneben 

wurde im Jahr 2005 das Strafgesetzbuch reformiert. Eine wichtige Neuerung ist, dass 

eine vom Täter empfundene Ehrverletzung, die zu einem Verbrechen führte, nicht 

mehr als Strafminderung anerkannt wi rd. Bei  der Eheschl ießung ist jeder Standesbe-
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amte durch entsprechende Regelungen dazu verpf l ichtet, den freien Wil len der Braut-

leute zu beachten.  

 

Zwangsehe wird in der türkischen Rechtsprechung unter dem Begri f f  Drohung sub-

sumiert. Eine unter Drohung geschlossene Ehe ist anfechtbar und im Fal le der erfolg-

reichen Anfechtung ungültig. Al lerdings muss die durch Drohung ausgelöste 

Zwangslage bzw. Angst konkret sein, d. h., es muss auch eine Gefahr vorl iegen. Bei  

der Anfechtungsklage besteht eine Verjährungsfrist: Spätestens fünf Jahre nach der 

Eheschl ießung muss die Ehe angefochten werden bzw. sechs Monate nach dem Ende 

der Zwangslage. Eine angefochtene (ungültige) Ehe endet erst mit Entscheidung des 

Gerichtes. Anfechtungsklagen sind in der Türkei  jedoch relativ sel ten. Auch, wei l  die 

Unterscheidung zwischen Zwangsehen und arrangierten Ehen schwierig ist. Arran-

gierte Ehen sind noch immer relativ verbrei tet, insbesondere im Südosten und Osten 

der Türkei .  

 

Die Angst der aus dem ländl ichen Raum stammenden türkischen Einwanderer, ihre 

Identi tät in einer urbanen Umgebung zu verl ieren, ist ein wichtiger Grund für 

Zwangsverheiratungen und arrangierte Ehen. Ein weiterer Grund für Zwangs- bzw. 

arrangierte Ehen ist, dass viele der hier aufgewachsenen männl ichen Türken der 

zweiten und dri tten Einwanderergeneration, ihren Chancen auf dem deutschen Hei-

ratsmarkt eher gering einschätzen. Das Motiv der El tern, Druck auf ihre Kinder aus-

zuüben, l iegt oft in dem Versuch, die Söhne vor einer mögl ichen kriminel len Lauf-

bahn zu retten und die Töchter vor dem „ Sittenverfal l “  zu schützen. Eine Ehe ist 

nach diesem Verständnis eine Art Lösung für viele Lebensprobleme und sol l  die E-

hepartner zwingen, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen.  

 

Da die Mögl ichkei t einer sehr frühen Verhei ratung auch in der Türkei  rechtl ich be-

grenzt sind, bietet die so genannte Imamehe3 (bzw. eine durch den Hoca4 geschlosse-

                                            
3 Der Imam ist der Vorbeter beim islamischen Gebet in der Moschee und das religiöse Oberhaupt der Gemeinde. 
Die Imamehe ist eine in der Türkei zwar verbotene, aber verbreitete Form der Ehe, die genutzt wird um die vom 
Staat erlassenen gesetzlichen Vorschriften zur Eheschließung zu unterlaufen und die Bestimmungen der Scharia 

zur Anwendung kommen zu lassen. Imamehen werden, wie der Name schon nahelegt, vor einem islamischem 
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ne Ehe) eine Al ternative. Sie ist rechtl ich nicht wirksam, aber durch ihre rel igiöse 

Bedeutung für gläubige Musl ime verbindl ich. Gerade bei  musl imischen Famil ien, die 

in nicht-islamischen Staaten leben, scheint sie oft einen höheren Stel lenwert als die 

standesamtl iche Trauung zu haben. In ländl ichen Regionen der Türkei  kommt es je-

doch nicht sel ten vor, dass auf die zivi le Trauung verzichtet wi rd. Die Imamehe er-

klärt sich aus der Intention, die Beziehung des Paares unter rel igiösem Vorzeichen zu 

legal isieren.  

 

Im Regelfal l  folgt der Imamehe die standesamtl iche Eheschl ießung. Türkische 

Staatsbürger haben in der Bundesrepubl ik die Mögl ichkei t der Wahl zwischen einer 

zivi len Trauung nach deutschem Recht auf dem deutschen Standesamt oder nach tür-

kischem Recht auf dem türkischen Konsulat. 

 

Die standesamtl iche Registrierung nach der islamischen Eheschl ießung ist nach dem 

deutschen und türkischen Gesetz rechtswidrig, daher wird sie oft bei  Vol l jährigkei t 

des Paares nachgeholt. Es ist davon auszugehen, dass Musl ime türkischer Herkunft in 

der Bundesrepubl ik darauf achten, die amtl iche Registrierung vornehmen zu lassen. 

 

In der Bundesrepubl ik wurden die Imamehen bisher kaum zur Kenntnis genommen. 

Schätzungen zufolge leben auch hierzulande eine große Zahl minderjähriger Mäd-

chen in solchen Zwangsehen. Das bedeutet für die Betroffenen, dass sie dann nicht 

mehr bei  ihren eigenen Famil ien leben, sondern bei  den Schwiegerfamil ien - mit al-

len ehel ichen „ Pfl ichten“ . Dies verstößt gegen die bundesdeutschen Gesetze zum 

Schutz von Kindern und Jugendl ichen. 

                                                                                                                                        

Würdenträger (Imam) geschlossen. Sie sind durch ihre religiöse Bedeutung für gläubige Muslime verbindlich. 
Imamehen werden genutzt zur Verheiratung gegen den Willen der Braut (Zwangsheirat), zur frühen Verheiratung 
Minderjähriger (Kinderheirat) und um das staatliche Gebot der Monogamie zu umgehen.  

 
4 Ein Hoca ist ein islamischer Geistlicher, der an einer Medrese (Lehranstalt für Studierende der islamischen 
Wissenschaften (Theologie, Recht und Philologie); meist einer Moschee angegliedert) ausgebildet wurde. Auch 

Lehrer und Gesundbeter werden mit Hoca angesprochen. 
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4. Folgen der Zwangsheirat  

Die Folgen einer Zwangshei rat sind drastisch: In der Regel entsteht eine absolute 

Abhängigkei t vom Ehemann.  Einschränkungen im Lebenssti l , bei  der Ausbi ldungs- 

und Berufswahl sind die häufige Folge. Zumeist sind auch Überwachung, Ausnut-

zung, Demütigung und infolge daraus seel ische Schäden zu beklagen. Psychische 

und/oder physische Gewalt sind an der Tagesordnung. 

 

Nicht ohne Grund haben die Vereinten Nationen die Zwangshei rat als „ moderne 

Form der Sklaverei “  bezeichnet. 

 

Frauen und Mädchen können dieser Zwangsheirat nicht entf l iehen, ohne diese „ Ehre“  

zu beschmutzen oder zu verletzen. Sie können posi tiv zu dieser „ Ehre“  nur bei tragen, 

indem sie sich den Vorschri f ten und Forderungen des Vaters, des Ehemannes bzw. 

der Famil ie widerspruchslos unterwerfen. Al les andere käme aus jener Sicht einer 

Schande und "Ehrverletzung" gleich. 

 

Eine Flucht ist in den meisten Fäl len gleichbedeutend mit einem Verlust des gesam-

ten fami l iären und sozialen Umfelds und führt zur innerfamil iären Ächtung und Aus-

stoßung. Was bleibt? In vielen Fäl len Verzweif lung, Unterwerfung, Demütigung, 

nicht sel ten auch Selbstmord oder Selbstmordversuche. Oder manchmal der Mord, 

wenn sich das Opfer der so genannten „ Ehre“  widersetzt und aus oder vor einer 

Zwangshei rat f lüchtet. 

V. Ausmaß der Zwangsheirat - Auswertung der 
Umfrage in Baden-Württemberg 

1. Bisheriger stat ist ischer Datenbestand 

Über das Ausmaß von Zwangshei rat hat man deutschlandweit bislang kaum gesicher-

te Daten. Es gibt nur vereinzel te empirische Untersuchungen. Konkrete Daten l iefert 
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eine Erhebung des Berl iner Senats bei  über 50 Jugend- und Beratungseinrichtungen: 

Demnach sind in Berl in im Jahre 2002 230 Fäl le von Zwangsverheiratungen akten-

kundig geworden.  

 

Der Berl iner Arbei tskreis gegen Zwangsheirat, der 2001 von der Kriseneinrichtung 

für junge Migrantinnen, „ Papatya“ , gegründet wurde, verzeichnet nach einer Befra-

gung im Sommer 2005 bei  200 Schutz- und Beratungseinrichtungen in Berl in 221 

Fäl le von Zwangsheirat. Darunter fal len 63 drohende Zwangsverheiratungen, 77 er-

folgte Zwangsverheiratungen, 81 Fäl le ohne Unterscheidung. Außerdem wurden 30 

Fäl le von so genannter Zwangsverlobung verzeichnet. 

 

Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbei t und Frauen in Berl in hat in Kooperation 

mit der Gleichstel lungsbeauftragten des Bezirkes Friedrichshain-Kreuzberg und un-

terstützt vom Berl iner Arbei tskreis gegen Zwangsheirat ca. 200 unterschiedl iche Ein-

richtungen, die mit dem Thema Zwangsheirat konfrontiert sein könnten, zu ihren Er-

fahrungen mit Zwangsheirat befragt. Die befragten Einrichtungen haben im Jahr 

2004 Kenntnis über ca. 300 Fäl le von drohender oder erfolgter Zwangshei rat erlangt. 

Es handelt sich um Frauen und in zehn Fäl len auch um Männer, die vor Kurzem 

zwangsverheiratet wurden bzw. davon bedroht sind oder berei ts vor längerer Zei t 

zwangsverheiratet wurden und erst nach Jahren in eine Beratungs- oder Betreuungs-

einrichtung Hi l fe suchen.  

 

Eine Untersuchung des Bundesministeriums für Famil ie, Senioren, Frauen und Ju-

gend vom Sommer 2004 kam zu folgendem Ergebnis: Von 250 befragten türkischen 

Frauen machten 150 Angaben zum Thema Zwangshei rat. Die Häl f te der 150 Frauen 

gab an, dass der Partner von Verwandten ausgewählt worden sei . 75 % von diesen 

Frauen waren mit der Wahl einverstanden, 25 % der Frauen waren nicht nach ihrer 

Meinung zum zukünftigen Partner gefragt worden und 17 % der Frauen gaben an, 

dass sie sich zur Ehe gezwungen fühl ten. 

 

Die 2001 von der UNICEF vorgestel l te Studie „ Early Marriage: Chi ld Spouses“   hat 

ergeben, dass weltweit jedes Jahr Mi l l ionen von Mädchen berei ts vor oder kurz nach 
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ihrer Pubertät verhei ratet werden. Viele davon erleiden dieses Schicksal  in Ländern, 

in denen die Hälf te al ler minderjährigen Mädchen verheiratet sind.  

 

Das Wohnprojekt ROSA in Stuttgart berichtet, dass monatl ich durchschnittl ich zehn 

Mädchen bzw. Frauen wegen Zwangsverheiratung um Schutz nachsuchen. 

 

Expertinnen und Experten sind sich einig, dass die Dunkelzi f fer der Fäl le von 

Zwangshei rat sehr viel  höher l iegt als die Untersuchungen ergeben haben und dass 

die Fäl le von Zwangsheirat zunehmen. 

2. Fragebogen zur Erfassung der Zwangsheirat in Baden-
Württemberg 

Die Fachkommission hat aufgrund des Datenmangels einen Fragebogen zur Erfas-

sung des Ausmaßes von Zwangsheirat in Baden-Württemberg entwickel t (siehe An-

hang) und an verschiedene Einrichtungen und Insti tutionen im Land verschickt. Ad-

ressaten waren neben Beratungsstel len und Frauen- und Kinderschutzhäusern u. a. 

Kommunalverwaltungen, Pol izei , kommunale Ausländer-, Integrations- und Gleich-

stel lungsbeauftragte, auf Famil ien- und Strafrecht spezial isierte Rechtsanwältinnen 

und Rechtsanwälte sowie Vereine.  

 

Mit dem Fragebogen sol l ten Fäl le von Zwangsheirat in einem Zeitraum von Januar 

2005 bis Oktober 2005 erfasst werden. Erstmal ig wurde mit diesem Fragebogen im 

Gegensatz zu vorherigen Umfragen genauer nach dem Zeitpunkt der Zwangsverheira-

tung gefragt. So sol l te di f ferenziert werden nach den (drohenden) Zwangsverhei ra-

tungen, die tatsächl ich im Befragungszeitraum erfolgt sind und den Fäl len, bei  denen 

die Betroffenen gegebenenfal ls f rüher zwangsverhei ratet wurden, sich aber erst im 

Befragungszeitraum an eine Beratungs- oder Schutzeinrichtung gewandt haben.  

 

Der Fragebogen war zweigetei l t aufgebaut: Der erste Tei l  des Fragebogens erfasste 

grundsätzl iche Angaben der Zwangsverheirateten bzw. von Zwangshei rat konkret 
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bedrohten Frauen und Männer, während der zweite Tei l  detai l l iertere Informationen 

abfragte. Dem Fragebogen war zudem eine Defini tion von Zwangsheirat beigefügt, 

damit eine Dif ferenzierung zur so genannten arrangierten Ehe leichter mögl ich war. 

 

Die durch den Fragenbogen erhobenen Daten haben nicht den Anspruch, statistisch 

einwandfrei  al le Fäl le von Zwangsheirat in Baden-Württemberg zu erfassen bzw. 

repräsentativ zu sein. Denn nur die Mädchen und Frauen melden sich bei  den Ein-

richtungen, die den Mut dazu haben und schon berei t sind oder waren, ihre Famil ie 

bzw. ihren Mann zu verlassen. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die we-

nigsten der Betroffenen Kenntnis über und Vertrauen in das insti tutionel le Hi l fesys-

tem haben. Daher ist es nahel iegend, dass die Zahl der von Zwangsheirat betrof fenen 

Mädchen und Frauen wesentl ich höher ist als die Zahl  derjenigen, die sich an das 

Hi l fesystem wenden. 

 

Die gesammelten Daten geben aber Hinweise darauf, wie viele von Zwangsheirat 

Betrof fene sich in Baden-Württemberg mit der Bi tte um Hi l fe und Schutz zwischen 

Januar und Oktober 2005 an Beratungsstel len gewandt haben oder anderweitig be-

kannt geworden sind und mit welcher Art von Zwangsverheiratungen die Mitarbei te-

rinnen und Mitarbei ter der angesprochenen Behörden und Beratungsstel len umzuge-

hen haben.  

 

Die Auswertung der Fragebögen führt zu folgenden Ergebnissen: 

a) Grundsätzl iches 

Die Fragebögen wurden von den Mi tgl iedern der Fachkommission über ihre Adres-

sen- und E-Mai l -Vertei ler an zahl reiche Insti tutionen verschickt. Außerdem konnte 

der Fragebogen von der Internetsei te des Ausländerbeauftragten der Landesregie-

rung herunter geladen werden. Aufgrund dieser brei ten Streuung kann keine genaue 

Angabe über die Zahl  der verschickten Fragebögen gemacht werden.  
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Insgesamt kamen 282 Fragebögen zurück. 67 Fragebögen wurden mit dem Hinweis 

zurückgesandt, dass in dem Zeitraum Januar 2005 bis Oktober 2005 keine Kenntnis 

über Zwangshei rat erlangt wurde. Mehrere Fragebögen wurden unausgefül l t mit An-

schreiben zurückgesandt, die al lgemeine Hinweise und ungenaue Angaben zu be-

kannten Einzel fäl len enthiel ten. Solche Angaben wurden in der Statistik zum Aus-

maß der Zwangsverheiratungen in Baden-Württemberg nicht berücksichtigt. Die ne-

gativen Antworten dürfen nicht zur Schlussfolgerung führen, dass es keine Zwangs-

verheiratung in der betref fenden Kommune gegeben hätte oder dass es nicht vor dem 

betref fenden Zeitraum Kenntnis über Vorfäl le der Zwangsverheiratung gegeben hät-

te.  

 

93 verschiedene Einrichtungen haben den „ Fragebogen Zwangsheirat“  zurückge-

sandt. Vor al lem Frauen- und Kinderschutzhäuser (zwöl f von 42 Häusern) haben über 

ihre Erfahrungen zu Zwangsverhei ratungen berichtet. Autonome Schutzhäuser haben 

sich nicht betei l igt. Insgesamt 22 Fragebögen mit Erkenntnissen über Zwangshei rat 

wurden von Famil ien-, Frauen- oder Mädchenberatungsstel len zurückgesandt, 79 

Fragebögen mit Erkenntnissen über Zwangsheirat von Frauen- bzw. Kinderschutzein-

richtungen und 87 Fragebögen von Frauenrechtsorganisationen. 

 

Einr ichtungen, die den Fragebogen zurückgesandt haben 

Art  der  Einr ichtung und Stel le 
(nach Selbstbenennung) 

Anzahl  der Einr ichtungen Anzahl  der ausgefü l l ten 
Fragebögen (entspr icht  
posi t iver Rückmeldung) 

 

Ausländerbehörde 12 4 
Andere kommunale Einrichtung 24 - 
Standesamt 11 1 
Pol izeidi rektion 4 - 
Beratungsstel le f . El tern und 
Kinder 

3 14 

Berufsschule, Hauswirtschaf tl i -
che Schule 

11 7 

Frauen- und Kinderschutzhaus 12 49 
Frauenberatungsstel le 2 3 
Mädchenberatungsstel le 2 5 
Frauenrechtsorganisation 1 87 
Mädchenschutzhaus 1 30 
Sozialarbei terin/Sozialpädagogin 3 4 
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Regierungspräsidium 1 2 
Rechtsanwal tskanzlei  1 6 
Fehlende Angaben 5 3 

b) Ausmaß und Zei tpunkt  der  Zwangsverhei ratungen 

Insgesamt berichten die Einrichtungen in den 282 Rückmeldungen für den Beobach-

tungszeitraum Januar bis Oktober 2005 über 215 von Zwangsheir at Betr of fene:  

 

�  105 Betrof fene wurden zwangsverheiratet und  

�  110 Betrof fene waren (sind) von Zwangsheirat bedroht.  

 

Bei  46 Fäl len wurde angegeben, dass aus den Zwangshei raten Kinder hervorgegan-

gen sind. 

 

Es l iegen 83 Angaben über den Zeitpunkt der vol lzogenen Zwangsheiraten vor, der 

Zei tpunkt der angedrohten Zwangsheirat wurde nicht abgefragt. Demnach sind von 

den bekannt gewordenen Zwangsverhei ratungen zehn im Jahr 2005 geschlossen wor-

den.  

 

Sei t 2000 sind nach den vorl iegenden Daten 39 Zwangsehen in Baden-Württemberg 

zu verzeichnen. Wie berei ts erwähnt, hat die Fachkommission erstmals - im Gegen-

satz zu den bislang bekannten Untersuchungen - nicht nur nach dem Zeitpunkt der 

Kenntnis bzw. Meldung, sondern auch nach dem Zeitpunkt der Zwangsverheiratung 

selbst gefragt. 

 
Zei tpunkt der Zwangsheirat 

Jahr Häuf igkei t  in  % 

 
1976 1 1,2 
1979 3 3,6 
1980 3 3,6 
1985 1 1,2 
1986 2 2,4 
1987 2 2,4 
1988 1 1,2 
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1989 1 1,2 
1990 2 2,4 
1991 2 2,4 
1992 3 3,6 
1993 2 2,4 
1994 7 8,4 
1995 1 1,2 
1996 2 2,4 
1997 2 2,4 
1998 2 2,4 
1999 4 4,8 
2000 3 3,6 
2001 5 6,0 
2002 5 6,0 
2003 13 15,7 
2004 6 7,2 
2005 10 12,0 

   
Gesamt Gül tige: 83 100,0 
Keine Angaben 22  

c) Al ter  der  Betrof fenen  

Gegenwärt iges Al ter  

Die meisten Betrof fenen (66 %) sind gegenwärtig bis 23 Jahre al t. Knapp 18 % der 

Betrof fenen sind Minderjährige. 12 % der Betrof fenen sind 18 Jahre al t. In einem 

Fal l  ist eine 7-Jährige von Zwangshei rat bedroht. In einem anderen Fal l  wurde eine 

mittlerwei le 29-Jährige im Alter von 13 Jahren zwangsverheiratet.  
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Alter  zum Zei tpunkt  der  Zwangshei rat 

 

Wie al t  war die/der Betrof fene bei  der Zwangsverheiratung? 

 

Von 105 zwangsverheirateten Frauen und Männern wurde bei  91 Betroffenen das 

Alter zum Zeitpunkt der Zwangsheirat angegeben. 40 % der Betrof fenen waren bei  

der Zwangshei rat minderjährig. 15 % waren zum Zeitpunkt der Zwangsverhei ratung 

18 Jahre al t. 24 % waren 19 Jahre al t. Zwangsverhei ratungen kommen vornehmlich 

bis zum Alter von 19 Jahren vor. 

d) Geschlecht  der  Betrof fenen 

Von Zwangshei raten sind fast ausschl ießl ich Frauen betrof fen, in zwei Fäl len sind 

die Betrof fenen Männer.  
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e) Staatsangehör igkei t  der  Betrof fenen 

In 192 Fäl len wurde die Staatsangehörigkei t der Betrof fenen angegeben. Die Betrof-

fenen gehören 25 verschiedenen Nationen an.  

 
�  76 Betroffene haben die türkische Staatsangehörigkei t (fast 40 % der Betroffe-

nen).  

 

�  38 Betroffene haben die deutsche Staatsangehörigkei t (fast 20 % der Betroffe-

nen), davon haben aber al le einen Migrationshintergrund. Von den 38 Deutschen 

haben 23 einen türkischen Hintergrund (60 %) und jewei ls drei  Betroffene (je 8 

%) sind afghanischer, l ibanesischer und syrischer Herkunft.  

 

�  Neun der Betrof fenen (5 %) stammen aus dem Kosovo.  

 

�  Jewei ls acht der Betroffenen (4 %) sind aus Albanien, Libanon und Serbien-

Montenegro. In geringerer Zahl haben die Betroffenen die afghanische, i rakische 

oder kurdische National i tät.  

 

Staatsangehörigkei t  der Betroffenen (alphabetisch) 

Staatsangehör igkei t /Vo lksgruppe Häuf igkei t  in  % 

 

afghanisch 5 2,6 
algerisch 1 0,5 
albanisch 8 4,2 

amerikanisch 1 0,5 
andere 8 4,2 

bengal isch 1 0,5 
deutsch 38 19,8 

f ranzösisch 1 0,5 
gambianisch 1 0,5 
ghanesisch 1 0,5 

i rakisch 6 3,1 
i ranisch 2 1,0 

kosovo-albanische 9 4,7 
kamerunisch 3 1,6 

kurdische 7 3,6 
l ibanesisch 8 4,2 

marokkanisch 1 0,5 
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nigerianisch 2 1,0 
Roma 1 0,5 

russisch 1 0,5 
sri -lankisch 1 0,5 

serbisch-montenegrinisch 7 3,6 
syrisch 2 1,0 
türkisch 76 39,6 
tunesisch 1 0,5 

   

Gesamt Gül tige: 192 100,0 
Keine Angabe: 23  

Gesamt: 215  
 
 

Fal ls deutsch:  Haben die Betrof fenen Migrat ionshintergrund? 

Frühere Staatsangehör igkei t  Häuf igkei t  in  % 

 

afghanisch 3 7,9 
ägyptisch 1 2,6 

andere 1 2,6 
i rakisch 1 2,6 

l ibanesisch 3 7,9 
pakistanisch 1 2,6 

serbisch-montenegrinisch 1 2,6 
somal isch 1 2,6 

syrisch 3 7,9 
türkisch 23 60,5 

   

Gesamt Gül tige: 38 100,0 
Keine Angabe: 177  

Gesamt: 215  

f ) Aufenthal tsstatus der  Betrof fenen und des (potent iel len) Ehepartners  

Bei  109 Betrof fenen l iegen Angaben über ihren Aufenthal tsstatus vor: Neben den 38 

deutschen Staatsangehörigen haben 36 Betroffene einen unbefristeten Aufenthal tsti -

tel . Einen befristeten Aufenthal tsti tel  haben 19 Betrof fene. In die Gruppe der Asyl -

bewerber lassen sich el f  Betrof fene einordnen. In vier Fäl len sind die Betrof fenen 

Geduldete, mit i l legalem Aufenthal t oder ohne Aufenthal tsti tel  in Deutschland.  

 

Über den Aufenthal tsti tel  des (potentiel len) Ehepartners l iegen mit 51 Angaben nur 

relativ wenig Informationen vor. 17 (potentiel le) Ehepartner haben die deutsche 

Staatsbürgerschaft und 20 besi tzen einen unbefristeten Aufenthal tsti tel . Einen befris-
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teten Aufenthal tsti tel  haben 19 (potentiel le) Ehepartner. In drei  Fäl len handelt es sich 

um Asylbewerber. Neun (potentiel le) Ehepartner haben eine Duldung, hal ten sich 

i l legal  in Deutschland auf oder besi tzen keinen Aufenthal tsti tel , z. B. wei l  sie als 

Ehepartner im Herkunftsland bleiben und beabsichtigen, mit der Betroffenen dort zu 

leben. 

g) Rel ig ionszugehör igkei t  

In 135 Fäl len wurde die Rel igionszugehörigkei t angegeben. 95 % der Betroffenen, 

bei  denen die Rel igionszugehörigkei t bekannt ist, gehören dem Islam an. Vier Betrof-

fene sind Christen. Das entspricht 3 %. Eine Betrof fene gehört dem Hinduismus an.  

h) Formen der  Zwangshei raten 

Bei den Formen der (vol lzogenen und drohenden) Zwangsheiraten wurde mit 44 An-

gaben am häufigsten die so genannte „ Ferienverheiratung“  genannt. Danach folgte 

mit 38 Nennungen die Heirat mit so genannten „ Importeheleuten“  und mit 31 Nen-

nungen die Verhei ratung für ein „ Einwanderungsticket“ . In el f  Fäl len kam es zur 

Heirat im Herkunftsland, ohne dass die drei  zuvor angeführten Formen von Zwangs-

heirat zutreffen.  

i ) Imam- oder  Hocaehe 

In 58 Fäl len gab es Kenntnis darüber, ob bei  den 105 beschriebenen Zwangsehen eine 

Imam- oder Hocaehe vorl iegt: Bei  30 Betrof fenen ist eine Imam- oder Hocaehe vol l -

zogen worden.  
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j ) Für  d ie Zwangshei rat  Verantwort l iche 

Wer is t  für  d ie Zwangsverhei ratung verantwort l ich? 

 

Mi t 81 Nennungen wurden in den meisten Fäl len, näml ich bei  66 % der Fäl le, die 

eigenen El tern als die für die Zwangshei rat Verantwortl ichen benannt. Bei  18 Fäl -

len (14 %) wurden die eigenen El tern und die Schwiegerel tern verantwortl ich ge-

macht.  

k ) Derzei t iger Fami l ienstand 

Bei 91 Zwangverheirateten ist der derzei tige Famil ienstand bekannt. Demnach haben 

sich 37 % der Betrof fenen nicht aus der Zwangsehe gelöst und sind noch immer ver-

heiratet (34 Fäl le). 27 % sind getrennt lebend (25 Fäl le). 17 % sind geschieden (16 

Fäl le), während bei  13 % (zwölf Fäl le) die Scheidung gegenwärtig läuft. Bei  3 %, d. 

h. bei  drei  Fäl len, wi rd von einer laufenden Eheanfechtung berichtet. 
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Derzei t iger  Fami l ienstand der  Zwangsverhei rateten 

 

Eheanfechtung
läuft

verwitwetgetrenntScheidung läuftgeschiedenverheiratet

40

30

20

10

0

P
ro

ze
n

t

 

l ) Or t , an dem die Zwangshei rat  geschlossen wurde  

Bei 99 Fäl len wurde der Ort, an dem die Ehe geschlossen wurde, benannt. Die meis-

ten Zwangsverheiratungen fanden im Ausland statt, ledigl ich 11% in Deutschland. 60 

% der Zwangsverheiratungen sind in der Türkei  geschlossen worden. 

m) Flucht  

Aus den Angaben konnte man in 36 Fäl len auf eine Flucht aufgrund der Zwangsehe 

schl ießen. 24 Betroffene sind in ein Frauenhaus und el f  Betroffene sind an einen an-

deren Ort gef lohen. 

n) Sonst ige Rückmeldungen aus den Fragebögen 

Die Auswertung macht deutl ich, dass nur in den wenigsten Fäl len Standesämter oder 

Ausländerbehörden Kenntnis über Zwangsheirat erlangen. Mitarbei terinnen bzw. 

Mitarbei ter von Standesämtern und Ausländerbehörden berichteten aber über wieder-
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holte Vermutungen von Zwangsverheiratungen, die aber nicht nachgewiesen werden 

konnten, da die entsprechenden Instrumente zur Erlangung der Informationen fehlen 

würden. In einigen den zurückgesandten Fragebögen bei l iegenden Anschreiben wur-

de darauf hingewiesen, dass reine Vermutungen noch keine eigene Ini tiative begrün-

den könnten. Die Betrof fenen würden sich vornehmlich an die Frauenhäuser und 

Schutzeinrichtungen wenden.  

 

In den Anschreiben zu den zurückgesandten Fragebögen wurde tei lweise mitgetei l t, 

dass „ ... die Ausländerbehörde aus Erfahrung davon ausgeht, dass auch heute noch 

viele Ehen (besonders aus der Türkei) unter Zwang geschlossen werden.“  Wiederhol t 

kamen Aussagen darüber, dass die Frauen oft in ihren Tradi tionen gefangen seien 

und eine erzwungene Ehe selbst nicht unbedingt als falsch empfänden. 

 

Einigen Personen, die den Fragebogen ausgefül l t hatten, f iel  die Abgrenzung zu ar-

rangierten Ehen trotz der Defini tionen im Fragebogen schwer.  

 

Bei  der Erfassung von zwangsverheirateten Frauen wurde auch das Problem des 

Sprachhindernisses für viele Frauen genannt, die kaum oder gar kein deutsch spre-

chen würden. 

 

In drei  Fäl len gab es Hinweise, dass das Al ter der Mädchen im Ausweis/Pass ge-

fälscht sei .  

 

Auch Lehrerinnen und Lehrern sei  oft nicht bekannt, ob eine (ehemal ige) Schülerin 

zwangsverheiratet wird oder wurde. Sie nehmen jedoch Schwierigkei ten der musl i -

mischen Schülerinnen wahr, wenn diese z. B. einen deutschen Freund haben. Doch 

auch hier geben Lehrerinnen und Lehrer an, dass Mädchen Zwangsheirat oft als 

„ normal“  betrachten und sich in ihr Schicksal  fügen.  
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VI. Erfahrungswerte mit Zwangsheirat in anderen 
Bundesländern und europäischen Nachbar län-
dern  

1. Erfahrungen und Maßnahmen in den Bundesländern 

Auf eine Umfrage bei  den Länderministerien im Hinbl ick auf Maßnahmen und Kon-

zepte gegen Zwangsverheiratungen erhiel t die Fachkommission neun Rückmeldun-

gen. Fünf Bundesländer haben keine Erfahrung mit Zwangsverheiratungen.  

a) Bayern 

Sei t Anfang 2005 gewährt das Bayerische Staatsministerium für Arbei t und Sozia-

les, Fami l ie und Frauen den Beratungs- und Kontaktstel len von Solwodi  e. V. f i -

nanziel le Unterstützung. Diese bieten in Zusammenarbei t mi t den bayerischen Ju-

gendämtern Fachberatung, Schutz und Unterstützung auch für von Zwangshei rat 

bedrohte oder betrof fene Mädchen und Frauen an. Die Erstel lung eines Gesamtkon-

zeptes zur Bekämpfung von Zwangshei rat bef indet sich derzei t im Diskussionssta-

dium.“  

b) Ber l in  

Das Land Berl in hat eine Umfrage bei  relevanten Insti tutionen und Projekten zu ak-

tuel len Zahlen der Zwangsheirat durchgeführt, deren Ergebnis im Herbst 2005 veröf-

fentl icht worden ist. Der Senat hatte anknüpfend an die baden-württembergische Ini -

tiative eine Bundesratsini tiative zur Bekämpfung der Zwangsheirat beschlossen, die 

am 8. Jul i  2005 im Bundesrat keine Mehrheit erhal ten hat. Derzei t wird in Berl in ein 

Handlungskonzept zur Bekämpfung der Zwangshei rat erarbei tet. Bisherige Aktivi tä-

ten und bestehende Hi l fsangebote sind anonyme Zufluchtseinrichtungen, so z. B. die 

Internetberatung von Papatya oder die Informationsbroschüre des AK Zwangsverhei-

ratung, die von diversen Einrichtungen aus dem Migrations- und Antigewaltbereich 
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sowie Vertretern der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbei t und Frauen erarbei tet 

wurde.  

c) Niedersachsen 

In Niedersachsen wurde im Juni 2005 ein interministeriel ler Arbei tskreis zum Thema 

„ Zwangsheirat ächten - Zwangsehen vorbeugen“  eingerichtet. Ziel  des Arbei tskreises 

ist die Erarbei tung eines Handlungskonzeptes zu folgenden Punkten: Erarbei tung 

sinnvol ler Maßnahmen zur Klärung des Ausmaßes und der Auswirkungen von 

Zwangshei rat sowie Entwicklung von Hi l fsangeboten (z. B. Notfal l telefon) und Prä-

ventionsmaßnahmen in Kooperation mit Schulen, Jugendämtern, Ausländerbehörden, 

Gewaltberatungsstel len, Famil iengerichten und Frauennetzwerken. Zur Information 

und Sensibi l isierung der Öffentl ichkei t sol len Aufklärungskampagnen durchgeführt 

werden. 

d) Nordrhein-Westfalen 

Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat die Einsetzung einer Arbei tsgruppe 

zur Bekämpfung der Zwangshei rat beschlossen, nachdem sich der Landtag mehrfach 

mit dem Thema Zwangsheirat beschäftigte. Die Arbei tsgrundlagen im Gesamtkontext 

„ Migration und Heiratsverhal ten“  werden derzei t erstel l t. 

2. Erfahrungen und Maßnahmen in europäischen Nachbar län-
dern 

a) Großbr i tannien 

Die Regierung von Großbri tannien hat in Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorga-

nisationen und Beratungsstel len einen nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung der 

Zwangshei rat und zur verbesserten Betreuung von Opfern erarbei tet. In Großbri tan-

nien schätzt man für das Jahr 2004 mindestens 300 Fäl le von Zwangsverhei ratungen, 

die Dunkelzi f fer wird weitaus höher angelegt. Sei t dem Jahr 2000 wurden in der 
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Fachkommission „ Community Liaison Unit“  gegen Zwangshei rat innerhalb des „ Fo-

reign and Commonwealth Off ice“  (Außenministerium) 1000 Betrof fene beraten. 200 

Opfer von Heiratsverschleppung wurden in diesem Zeitraum nach Großbri tannien 

zurück gebracht. Zentraler Ansprechpartner der Regierung für den Themenbereich 

Zwangshei rat ist die Stabsstel le gegen Zwangsheirat aus Vertretern des „ Foreign and 

Commonwealth Off ice“  und dem „ Home Off ice“ . Neben der statistischen Erfassung 

von Zwangshei rat wurden Informationsmaterial ien für Betroffene und Veranstal tun-

gen zur Weiterbi ldung von Mitarbei tern öffentl icher Behörden und anderer Einrich-

tungen erstel l t. Darüber hinaus ist ein besonderer Straftatbestand gegen Zwangsheirat 

geplant. Die Famil ienzusammenführung von ausländischen Ehepartnern bei  einem 

Ehegattennachzugsalter von mindestens 18 Jahren sol l  die Verheiratung von Minder-

jährigen verhindern.  

b) Schweden 

Auch in Schweden besteht ein starkes öf fentl iches Bewusstsein für Zwangshei rat und 

andere „ Ehrverbrechen“ . Es ist geplant, dass mindestens 180 Mi l l ionen SEK (rund 20 

Mio. Euro) zwischen 2003 und 2007 in Maßnahmen für von Ehrverbrechen bedrohte 

und betrof fene Menschen f l ießen sol len. Neben einer massiven staatl ich f inanzierten 

Aufklärungsarbei t in Schulen wird Augenmerk gelegt auf die El ternarbei t, Männer- 

und Jungenprojekte und auf die Kooperation mit Rel igionsgemeinschaften. Mitarbei -

ter der Pol izei  werden sei t 2002 zu Zwangsheirat geschult und es bestehen Verhal-

tenslei tfaden für Einsatzgruppen. Juristische Maßnahmen betref fen z. B. das Heirats-

fähigkei tsal ter, das auf  18 Jahre festgelegt wurde und die berei ts sei t 1997 bestehen-

de Erleichterung des Aufenthal tsrechts zum Schutz nachgereister Ehefrauen.  
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VII. Handlungsempfehlungen 

Die Erörterungen der Fachkommission Zwangshei rat haben deutl ich gemacht, dass 

Zwangsverheiratungen eine vielschichtige Problematik darstel len, für die es keine 

einfachen Patentlösungen gibt und die nicht von heute auf morgen beseitigt werden 

können. Vielmehr bedarf  es langfristig angelegter, auf verschiedenen Ebenen ange-

siedelter und komplexer Handlungsstrategien, die nicht al leine auf die Landesebene 

beschränkt sind. 

 

Die Themenbereiche, die in der Fachkommission besprochen wurden, haben gezeigt, 

dass zur Lösung des Problems Zwangsheirat verschiedene Handlungsfelder berück-

sichtigt werden müssen, es aber auch zahlreiche umsetzbare Handlungsmögl ichkei ten 

gibt. Die Empfehlungen umfassen sowohl Handlungsmögl ichkei ten auf Landes-, als 

auch auf Bundes- und regionaler Ebene. 

 

Paral lel  zu Maßnahmen der Betreuung und des Schutzes müssen Handlungsstrategien 

entwickel t und umgesetzt werden, die Maßnahmen der direkten Intervention und der 

Prävention beinhalten. 

 

Die erarbei teten Handlungsempfehlungen sol len vor al lem  

 

�  die Rechtstel lung der Opfer von Zwangshei rat stärken, 

�  die Problemwahrnehmung in der Bevölkerung, bei  betrof fenen Famil ien, in Schu-

len, Behörden und Insti tutionen schärfen, 

�  Betrof fene, die befürchten zwangsverheiratet zu werden, Freunde oder Angehöri -

ge von Betrof fenen und berei ts Zwangsverheiratete über Projekte, soziale Dienste 

sowie rechtl iche Hi l festel lung informieren sowie 

�  Behörden, Einrichtungen und Stel len, die mit dem Problem der Zwangsheirat 

konfrontiert werden könnten, über das Phänomen Zwangsheirat aufklären und ih-

nen Handlungsoptionen aufzeigen.  
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Die Handlungsempfehlungen müssen die unterschiedl ichen Bedürfnisse der Betrof fe-

nen aufnehmen. Einige brauchen Hi l fe, um eine Zwangshei rat abzuwenden, andere 

müssen mit den Folgen einer Zwangsheirat umgehen, die berei ts stattgefunden hat. 

Wie unterschiedl ich die Bedürfnisse auch sein mögen, so gibt es doch auch Basisbe-

dürfnisse, die immer in Erwägung gezogen werden sol l ten. 

 

Dazu gehören vor al lem: 

 

�  die persönl iche Sicherhei t der Betroffenen, 

�  die Vertrauenswürdigkei t und Kompetenz der angesprochenen Behörden oder 

Einrichtungen, 

�  konkrete Rechtsberatung und Unterstützung sowie 

�  das Aufzeigen von real istischen „ Auswegen“ . 

 

 

Mit  dieser Zielr ichtung schlägt die Fachkommission Zwangsheirat fol-

gende Handlungsempfehlungen vor:  

A. Handlungsbereich: Opferrechte stärken 

A.1 Zwangsheirat  und Ausländerrecht 

A.1.1 Ehegattennachzug (§ 27 AufenthG):  Mindestal ter  18 Jahre und 
Deutschkenntnisse 

Die Fachkommission spricht sich mehrheitl ich5 für die Anhebung des Ehegatten-

nachzugsalters auf 18 Jahre aus. Sie empfiehl t außerdem, dass ein Visum zum Zwe-

                                            
5 Das Innenministerium hält an dem Beschluss der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren des 
Bundes und der Länder vom 24. Juni 2005 fest. Darin wurde der Bundesinnenminister gebeten, in das in Vorbe-

reitung befindliche zweite Gesetz zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes und weiterer Gesetze eine Vorschrift 
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cke des Ehegattennachzugs nur dann ertei l t werden sol l te, wenn vor der Einreise 

Deutschkenntnisse nachgewiesen werden können, wobei in Ausnahmefäl len von die-

sem Erfordernis abgewichen werden kann (beispielsweise, wenn die Tei lnahme an 

einem Sprachkurs im Herkunftsland nicht oder nur sehr schwer real isierbar ist).  

A.1.2 Eigenständiges Aufenthal tsrecht  für  das Zwangshei ratopfer  (§ 31 
AufenthG)  

Gerade in den Fäl len der Zwangsheirat - speziel l  bei  den so genannten „ Importbräu-

ten“  - ist nach einer Eheauflösung oder -scheidung eine Rückkehr in den Heimatort, 

in dem regelmäßig patriarchal ische Strukturen und soziale Kontrol le herrschen, häu-

f ig undenkbar: Durch die von der „ Importbraut“  betriebene Auflösung der Ehe - ge-

gen den Wil len der betei l igten Famil ien - gi l t sie als ehrlos, geächtet und ausgesto-

ßen. Sie wäre bei  einer Rückkehr erhebl ichen Diskriminierungen und gravierenden 

Anfeindungen ausgesetzt - bis hin zur Bedrohung von Leib und Leben. Auch eine 

Ausreise in andere Gebiete des Heimatlandes scheidet regelmäßig aus, da die Betrof-

fene dort überhaupt keinen famil iären Rückhalt besi tzt und als al leinstehende - aber 

verheiratet gewesene - Frau erst recht keinen Fuß fassen wird. 

 

Die Fachkommission schlägt daher vor, in die Verwaltungsvorschri f ten zum neuen 

Aufenthal tsgesetz das Vorl iegen einer Zwangsheirat als ein Regelbeispiel  in die Er-

läuterungen zu § 31 Abs. 2 AufenthG aufzunehmen. Diese Anerkennung kann auch 

zu der gewünschten Folge führen, dass Betrof fene leichter und früher den Schri tt wa-

gen, sich aus einer Zwangshei rat zu lösen, da sie hinsichtl ich ihres weiteren 

Verbleibs im Bundesgebiet sicherer sein können. 

                                                                                                                                        

aufzunehmen, mit der der Ehegattennachzug in der Regel davon abhängig gemacht wird, dass beide Ehegatten - 
vorbehaltlich einer verfassungsrechtlichen Überprüfung - das 21. Lebensjahr vollendet haben. 
Das Ministerium für Arbeit und Soziales hat sich der Stimme enthalten. 
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A.1.3 Kein eigenständiges Aufenthal tsrecht  für  den Täter (§ 31 Auf -
enthG) 

Die Fachkommission empfiehl t, zu überprüfen, inwieweit ausländerrechtl ich dafür 

Sorge getragen werden kann, dass Täter von Zwangshei rat kein eigenständiges Auf-

enthal tsrecht nach § 31 AufenthG erhal ten. 

A.1.4 Späterer Ver fal l  des Aufenthal ts t i tels  (§ 51 AufenthG) 

Nach § 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG erl ischt ein Aufenthal tsti tel , wenn der Ausländer 

das Bundesgebiet verlassen hat und nicht innerhalb von sechs Monaten oder einer 

von der Ausländerbehörde bestimmten längeren Frist wieder einreist. Es sind viele 

Fäl le bekannt, in denen Opfer von Zwangsheirat, die zur Hei rat ins Ausland ver-

schleppt wurden, nicht in das Bundesgebiet zurückkehren konnten, da ihr Aufent-

hal tsti tel  zwischenzeitig erloschen war. Dies ist in den Fäl len der fremdbestimmten 

Ausreise im Rahmen einer Hei ratsverschleppung nicht sachgerecht. 

 

Die Fachkommission spricht sich daher mehrheitl ich6 dafür aus, § 51 Abs. 1 Nr. 7 

AufenthG wie folgt zu ändern: Der Aufenthal tsti tel  von Opfern von Zwangsheirat, 

die das Bundesgebiet gegen ihren Wil len verlassen haben oder durch Zwang an ihrer 

Rückkehr gehindert wurden, sol l  erst nach drei  Jahren - statt bisher nach sechs Mo-

naten - erlöschen. Die Beweislast des Vorl iegens der Zwangslage l iegt beim Opfer 

der Zwangsheirat.  

                                            
6 Nach Ansicht des diesen Vorschlag ablehnenden Innenministeriums Baden-Württemberg wirft der Vorschlag 
bereits Probleme beim praktischen Vollzug auf. So ist bei der Einreisekontrolle nicht erkennbar, ob ein Aufent-

haltstitel nach § 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG nach sechsmonatigem Auslandsaufenthalt erloschen ist oder ob ein 
Sonderfall vorliegt, in dem der Titel erst nach drei Jahren erlischt. Damit müsste zunächst von einem Versuch 
illegaler Einreise ausgegangen werden. Unabhängig davon sieht das Innenministerium eine erhebliche Miss-

brauchsgefahr, die auch durch die Übertragung der Beweislast auf das Opfer der Zwangsheirat nicht ausgeräumt 
werden kann. 
Das Ministerium für Arbeit und Soziales hat sich der Stimme enthalten. 
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A.1.5 Recht auf  Wiederkehr  ermögl ichen (§ 37 AufenthG) 

Die Fachkommission schlägt mehrheitl ich7 vor, Opfern von Zwangsheirat ein Recht 

auf Wiederkehr (§ 37 AufenthG) unabhängig von der Sicherung des Lebensunterhal ts 

einzuräumen. 

Die Fachkommission hat sich berei ts mehrheitl ich dafür ausgesprochen, dass Opfer 

von Zwangsheirat oder wi l lkürl ichen Verschleppungen in die Herkunftsländer ihr 

Aufenthal tsrecht nicht verl ieren sol len, wenn sie innerhalb von drei  Jahren zurück-

kehren. Entsprechend hat die Kommission die Empfehlung ausgesprochen, dass ein 

bestehendes Aufenthal tsrecht in diesen Fäl len nicht in sechs Monaten, sondern erst 

nach drei  Jahren erlöschen sol l . Diese Regelung hi l f t den Opfern aber dann nicht, 

wenn sie vor der Ausreise ledigl ich ein befristetes Aufenthal tsrecht besaßen, das 

während des Auslandsaufenthal ts abläuft. In diesen Fäl len muss ein neues Aufent-

hal tsrecht ertei l t werden können. § 37 AufenthG sieht ein solches Recht auf Wieder-

kehr als Anspruch vor, wenn sich ein Ausländer vor seiner Ausreise acht Jahre 

rechtmäßig in der Bundesrepubl ik Deutschland aufgehalten und sechs Jahre eine 

Schule besucht hat, zwischen dem 15. und 21. Lebensjahr zurückkehrt und nicht län-

ger als fünf Jahre ausgereist war. In Fäl len, in denen eine besondere Härte besteht, 

kann im Wege des Ermessens darüber hinaus eine Aufenthal tserlaubnis ertei l t wer-

den, wenn diese Zeiten unter- oder überschri tten sind.  

 

Voraussetzung ist jedoch immer, dass der Lebensunterhal t durch eigene Erwerbstä-

tigkei t oder Übernahme der Unterhal tsverpf l ichtung durch eine dri tte Person für die 

Dauer von fünf Jahren gesichert ist. Für Ausländer, die im Einvernehmen mit ihrer 

Famil ie aus- und wieder einreisen, ist die Sicherung des Lebensunterhal tes kein 

                                            
7 Nach Auffassung des Innenministeriums, das diesem Vorschlag nicht zugestimmt hat, liegt bei Opfern von 
Zwangsheirat zwar eine besondere Härte vor. Auch in anderen Fällen besonderer Härte ist jedoch nur ein Abwei-

chen von bestimmten Fristen möglich (§ 37 Abs. 2 AufenthG). Eine Sonderbehandlung der Opfer von Zwangshei-
rat gegenüber anderen Härtefällen erscheint nicht gerechtfertigt. Unabhängig davon kann auch angesichts der 
schwierigen Finanzlage der öffentlichen Hand ein Zuzug bei offenkundiger Sozialhilfebedürftigkeit nicht befürwor-

tet werden. Auch ist - wie beim Vorschlag zu § 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG, siehe oben Buchstabe d - von einer 
erheblichen Missbrauchsgefahr auszugehen, die auch durch die Übertragung der Beweislast auf das Opfer der 
Zwangsheirat nicht ausgeräumt werden kann. 

Das Ministerium für Arbeit und Soziales hat sich der Stimme enthalten. 
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Problem, da in der Regel die Unterhal tsverpf l ichtung von der Famil ie übernommen 

wird. Opfer von Zwangsheirat oder wi l lkürl ichen Verschleppungen haben demgegen-

über in der Regel niemanden mehr, der die Unterhal tsverpf l ichtung für sie übernimmt 

- und ohne Aufenthal tserlaubnis dürfen sie keine Erwerbstätigkei t aufnehmen. Die 

Wiederertei lung der Aufenthal tserlaubnis muss daher unabhängig von der Unterhal ts-

sicherung erfolgen können. 

A.2 Zwangsheirat  und Prozessrecht 

A.2.1 Getrennte Anhörung und Vernehmung der  Par teien (§ 613 Abs. 1 
und § 357 Abs. 1 ZPO) 

Für die Opfer von Zwangshei rat ist die gemeinsame Anhörung bzw. Vernehmung 

regelmäßig unzumutbar, die Vernehmung einer eingeschüchterten Zeugin ist auch 

nicht sachdienl ich, um so mehr, wenn die Tatbestände der Zwangsheirat aufgeklärt 

werden müssen. Erfahrungsgemäß werden solche off iziel len Termine vom Täter und 

dessen Famil ienangehörigen missbraucht, um erneut Druck auf das Opfer auszuüben, 

insoweit reichen Gesten und Bl icke. Der Richter bzw. die Richterin kann nur wäh-

rend der Verhandlung einschrei ten, nicht auf  dem Weg von und zu Gericht und bei  

Wartezei ten im Gerichtsgebäude.  

 

Die Fachkommission empfiehl t daher, zu überprüfen, welche rechtl ichen Ausnahme-

mögl ichkei ten bestehen, um in Fäl len der Zwangshei rat von einer gemeinsamen An-

hörung bzw. Vernehmung abzusehen. 

A.2.2 Fami l ienger icht l iche Zuständigkei t  (§ 606 Abs. 1 ZPO) 

Wenn keine Kinder vorhanden sind, ist für die Ehescheidung bzw. Eheaufhebung das 

Famil iengericht zuständig, in dessen Bezirk die Ehegatten zuletzt gewohnt haben. 

Das Opfer kann seinen neuen Aufenthal tsort anonym halten und die Ehescheidung 

bzw. Eheaufhebung am früheren Wohnort beantragen. Wenn gemeinsame minderjäh-

rige Kinder vorhanden sind, wechselt die Zuständigkei t an den Wohnort der Kinder. 
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Für Opfer von Zwangsheirat hat dies jedoch zur Konsequenz, dass über die Zustän-

digkei t des Gerichtes zumindest der Bezirk bekannt wi rd, in dem es lebt. Dies bedeu-

tet einen erhebl ichen Sicherhei tsverlust. Während des Scheidungsverfahrens besteht 

das Risiko, dass der Ehegatte (bzw. die Famil ien) das Opfer auff inden und zur Re-

chenschaft ziehen kann. Viele Opfer scheuen dieses Risiko und bleiben deshalb for-

mal weiter verheiratet. Zudem hat der Ehegatte die Mögl ichkei t, über einen Ehe-

scheidungs- bzw. Eheaufhebungs- oder Umgangsrechtsantrag zu erfahren, in wel-

chem Bezirk das Opfer jetzt lebt.  

 

Die Fachkommission empfiehl t daher, zu überprüfen, welche rechtl ichen Mögl ichkei-

ten bestehen, um in Ausnahmefäl len (wie z. B. Zwangshei rat) eine anderweitige ört-

l iche Zuständigkei t der Famil iengerichte zu eröffnen. 

A.3 Zwangsheirat  und Sozialrecht 

In der Fachkommission wurde die Frage diskutiert, inwiefern neben den straf-, zivi l - 

und ausländerrechtl ichen Änderungen auch das Kinder- und Jugendhi l fegesetz zu 

ändern ist, da von der Zwangshei rat oftmals Minderjährige betrof fen sind. Der rele-

vante Problembereich betri f f t den eigenständigen Anspruch auf Leistungen nach dem 

Jugendhi l ferecht für minderjährige Zwangsverhei ratete (ohne vorher ein aufwendiges 

Vormundschaftsverfahren durchlaufen zu müssen). Gemäß § 27 SGB VIII können 

diese nämlich keinen Antrag auf  Hi l femaßnahmen (Hi l fe zur Erziehung) des Jugend-

amtes stel len.  

 

Minderjährige haben aber gemäß § 42 SGB VIII das Recht, das Jugendamt um Inob-

hutnahme zu bi tten. Das Jugendamt ist bei  Vorl iegen der Voraussetzungen des § 42 

Abs. 1 SGB VIII verpf l ichtet, das Kind bzw. den Jugendl ichen in seine Obhut zu 

nehmen. Zwar sind nach § 42 SGB VIII die Personensorgeberechtigten zu benach-

richtigen, um das Gefährdungsrisiko und das weitere Vorgehen zu klären. Der Auf-

enthal tsort muss aber in einem solchen Fal l  nicht mitgetei l t werden (siehe auch § 8 

SGB VIII). 
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Nach ausführl ichen Beratungen und Anhörungen sieht die Fachkommission keinen 

Änderungsbedarf im Sozialrecht, um Opfern von Zwangsheirat besser hel fen zu kön-

nen. Ein tei lweise nicht adäquater Umgang mit Zwangsheiratopfern ist ein Vol lzugs- 

und weniger ein Rechtsproblem. Nötig ist daher eine Qual i f izierung der Sachbearbei -

terinnen und Sachbearbei ter in diesem Bereich.  

 

Ein weiteres Problem betri f f t die Wahrung der Anonymität insbesondere bei  den ju-

gendl ichen Opfern. Dazu ist eine bessere Vernetzung der zuständigen Stel len not-

wendig sowie die Sensibi l isierung der Mitarbei terinnen und Mitarbei ter der ver-

schiedenen Behörden für die besondere Lebenssi tuation der Jugendl ichen. 

B. Handlungsbereich: Opferschutz gewährleisten 

B.1 Handlungsempfehlungen im Bereich Zuf luchtsmögl ichkei-
ten für Zwangsheiratopfer  

B.1.1 Zuf luchtsmögl ichkei ten 

Die Fachkommission stel l t fest, dass die Aufnahme der betrof fenen Mädchen und 

Frauen in die bestehenden Frauen- und Kinderschutzhäuser gesichert ist.  

 

Die Arbei t der Beratungsstel len, Frauen- und Kinderschutzhäuser sowie anderen In-

sti tutionen, die sich den (potentiel len) Opfern von Zwangshei rat annehmen, sol l  trotz 

der schwierigen Finanzlage erhal ten bleiben. 

B.1.2 Evaluat ion von Schutzeinr ichtungen anderer  Bundesländer 

Auch in anderen Bundesländern gibt es (wenn auch wenige) speziel l  auf von Gewalt 

betroffenen junge Migrantinnen ausgerichtete Schutzeinrichtungen. Der Landesfrau-

enrat Baden-Württemberg hat sich auf Bi tte der Fachkommission berei t erklärt, Auf-
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gabenstel lung, Zielrichtung, Finanzierung und Erfahrungen dieser Schutzeinrichtun-

gen zusammenzutragen und der Fachkommission hierüber zu berichten.  

B.1.3 Erarbei tung eines Kooperat ionskonzeptes zwischen Behörden 
und Fachberatungsstel len 

In Anlehnung an das Kooperationskonzept bei  Menschenhandel  sol l te8 auch zum bes-

seren Schutz von Opfern von Zwangshei rat ein Kooperationskonzept zwischen Be-

hörden, Schutzeinrichtungen und Fachberatungsstel len erarbei tet werden. Das Kon-

zept sol l te ein koordiniertes, strukturiertes und konsequentes Vorgehen al ler betei l ig-

ten Stel len bei  der Bekämpfung der Zwangsheirat und der Verbesserung des Opfer-

schutzes ermögl ichen. 

B.1.4 Aufbau einer  „ Zentralen Koordinierungsstel le Zwangshei rat“  

Unterschiedl ichste Behörden, Insti tutionen, Organisationen, Lehrkräfte und Berate-

rinnen und Berater sind mit Fäl len von Zwangsheirat konfrontiert und befasst. Struk-

turen und Hi l femögl ichkei ten sind regional sehr unterschiedl ich. Es bedarf daher ei -

ner „ Zentralen Koordinierungsstel le Zwangsheirat“ , die sich dem Thema Zwangshei -

rat insgesamt annimmt9. 

                                            
8 Das Ministerium für Arbeit und Soziales hält die Erstellung einer an dem „Kooperationskonzept 
Menschenhandel“ orientierten Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen Behörden, Schutzeinrich-
tungen und Fachberatungsstellen für den Bereich der Zwangsheirat für entbehrlich. In Fällen des 
Menschenhandels kommt der Aussagebereitschaft der Opfer ein ausgesprochen hoher Stellenwert 
zu, da zur Überführbarkeit der Täter meist allein der Zeugenbeweis zur Verfügung steht. Das für 
diesen Bereich erstellte Kooperationskonzept hat daher zum Ziel, die Aussagebereitschaft der 
Menschenhandelsopfer zu erhalten – u. a. durch Gewährleistung einer entsprechenden psychoso-
zialen Betreuung und ggf. Legalisierung des Aufenthaltsstatus – und so zu einer besseren Be-
kämpfung der damit in Zusammenhang stehenden Kriminalität beizutragen. Die Interessenlage ist 
demnach nicht vergleichbar mit der Situation von Zwangsheiratsopfern, bei denen es in erster Linie 
um den Schutz und die Wiederherstellung der psychischen Integrität, nicht aber um ausländer- 
bzw. sozialrechtliche Problemstellungen und um Beweisfragen geht. 
 
9 Das Ministerium für Arbeit und Soziales hat sich vor dem Hintergrund, dass weder der konkrete 
Aufgaben- und Kompetenzbereich einer Zentralen Koordinierungsstelle definiert, noch deren Fi-
nanzierung gesichert ist, im Rahmen der kommissionsinternen Abstimmung gegen die Schaffung 
einer solchen Stelle ausgesprochen. Eine Zentrale Koordinierungsstelle würde einen zu hohen 
Verwaltungsaufwand bedeuten. So müsste diese Einrichtung beispielsweise immer tagesaktuell 
darüber informiert werden, in welchen Frauen- und Kinderschutzhäusern in Baden-Württemberg 
Plätze verfügbar sind. Zudem erscheint eine Netzwerkbildung auf kommunaler bzw. auf Kreisebene 
(vgl. die Handlungsempfehlung) zielführender, da auf diese Weise die bereits bestehenden lokalen 
Strukturen und Besonderheiten besser berücksichtigt und eingebunden werden können.  
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Eine solche Koordinierungsstel le sol l te an eine bestehende Einrichtung bzw. an ein 

bestehendes Netzwerk angebunden werden. 

B.2 Handlungsempfehlungen im Bereich Opfer-Beratung 

Verstärkt durch die al lgemeine Diskussion über Zwangshei rat und Verbrechen im 

Namen der „ Ehre“ ,  wenden sich Mädchen und junge Frauen an verschiedene Ein-

richtungen der Kinder- und Jugendhi l fe, an Migrationsdienste sowie an Frauennetz-

werke, um Beratung, Hi l festel lung und Unterstützung zu bekommen. Diese Stel len 

sind in der Regel nicht auf die spezi f ische Beratung von Zwangsheiratsopfern ausge-

richtet und verfügen daher oft  nicht über die für die Beratung dieser Fäl le erforderl i -

chen Rahmenbedingungen (z. B. Anonymität) und  fachl ichen Grundlagen (spezi f i -

sche interkul turel le Kompetenzen, Erfahrungen bzgl . der Zielgruppe und ihren spe-

ziel len Bedürfnissen). Aufgrund der Vielschichtigkei t der Probleme von Betrof fenen 

und der Vielzahl  von Schutzmaßnahmen, die erforderl ich sind, bedarf es einer um-

fassenden Beratung und Beglei tung der Opfer von Zwangshei rat. 

 

Die Einrichtung spezi f ischer mobi ler Beratungsstel len für von Zwangsheirat Betrof-

fene ist daher sinnvol l10. Eine solche Beratungsstel le könnte ggf . an bestehende Ein-

richtungen wie z. B. ROSA in Stuttgart angebunden werden. 

B.3 Handlungsempfehlungen im Bereich Netzwerkbi ldung 

Die Praxis zeigt, dass die Stel len, die Opfer von Zwangsheirat betreuen und beraten, 

oftmals eher nebeneinander, als miteinander arbei ten. Die Fachkommission empfiehl t 

daher eine Kooperation und Netzwerkbi ldung der betei l igten Stel len auf kommunaler 

bzw. auf Landesebene.  

 

                                                                                                                                        

 
10 Das Ministerium für Arbeit und Soziales stimmt der Einrichtung einer solchen spezifischen Beratungsstelle nur 
unter dem Vorbehalt zu, dass die Finanzierung aus eigenen Mitteln bzw. aus Fremdmitteln gesichert ist. 
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Solche Netzwerke dienen der (besseren) Zusammenarbeit und dem Informationsaus-

tausch untereinander, wie die Beispiele aus dem Bereich der häusl ichen Gewalt aus 

Stuttgart (STOP) und Freiburg (FRIG) zeigen. Außerdem können hierdurch jewei ls 

besonders geschulte Mitarbei terinnen und Mitarbei ter benannt werden. 

 

Für die Bi ldung solcher Netzwerke kommen in Frage: Frauen- und Kinderschutzhäu-

ser, kommunale Gleichstel lungsbeauftragte, Ausländer- und Integrationsbeauftragte, 

Jugendämter, Vertrauenslehrerinnen und -lehrer, Pol izei  und Justiz, Schutzeinrich-

tungen, muttersprachl iche Lehrkräfte, Migrantenselbstorganisationen, El ternbeiräte 

(Landeselternbeirat) sowie Ärztinnen und Ärzte. 

C. Handlungsbereich: Prävention & Dialog ausbauen 

Die Bundesratsini tiative des Landes Baden-Württemberg zur Bekämpfung der 

Zwangshei rat verfolgt das Ziel , die Rechtsstel lung der Opfer von Zwangsehen zu 

stärken und den Unrechtsgehalt durch entsprechende Änderungen im Strafrecht bes-

ser zu kennzeichnen. Eine formal-juristische Verbesserung ist der erste Schri tt, die-

ser Menschenrechtsverletzung zu begegnen. Anschl ießen muss sich jedoch eine ver-

stärkte Aufklärungsarbei t über Rechte der jungen Migrantinnen und Migranten sowie 

entsprechende Hi l fsangebote. Denn wer seine Recht nicht kennt, kann diese auch 

nicht durchsetzen. (Potentiel le) Opfer sind nur in der Lage, Beratungs- und Hi l fsan-

gebote in Anspruch zu nehmen, wenn sie wissen, wie und wo sie diese erhal ten.  

 

Die Schule ist für viele Migrantinnen und Migranten, die potentiel l  von Zwangshei rat 

betroffen sind, der einzige Ort, an dem sie erreicht werden. Eine geziel te Aufklä-

rungsarbei t muss daher in den Schulen beginnen. 

 

Da den meisten Deutschen das Thema Zwangsehe und die damit verbundene Men-

schenrechtsverletzung nicht bekannt ist, ist die Thematik in die Öffentl ichkei t zu tra-

gen. Vor al lem erste Ansprechpartner und Vertraute der jungen Frauen, beispielswei-

se Lehrerinnen und Lehrer, Sozialarbei terinnen und Sozialarbei ter, Pol izeibeamtin-
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nen und Pol izeibeamte und Ärztinnen und Ärzte, sind verstärkt für die Problematik 

der Zwangsehe und die Abgrenzung zwischen Menschenrechtsverletzung und Re-

spekt vor fremden Bräuchen und Tradi tionen zu sensibi l isieren.  

 

Hi l fsangebote dürfen sich aber nicht nur an diejenigen richten, die berei ts in 

Deutschland leben. Sie müssen ausgeweitet werden auch auf  junge Frauen und Män-

ner, die aus ihren Herkunftsländern durch Heirat einwandern. Bei  diesen kommt er-

schwerend hinzu, dass sie meist die deutsche Sprache nicht beherrschen, keine Schu-

le besuchen oder keiner Arbei t nachgehen dürfen und durch die Famil ie ihres Ehe-

mannes ständig kontrol l iert werden. Auch die aufenthal tsrechtl iche Situation 

schwächt ihre Posi tion. Da ihr Bleiberecht in der Regel  vom Bestehen der Ehe ab-

hängt, haben diese Frauen im Fal le einer Trennung Angst vor einer Rückkehr und 

den damit verbundenen famil iären Repressal ien.  

C.1 Handlungsempfehlungen im Bereich Schule  

Die Schule ist häufig für viele von Zwangsheirat bedrohte Jugendl iche der einzige 

öffentl iche Raum, in dem sie sich - ohne den direkten Einf luss oder die Kontrol le der 

Famil ie - aufhal ten. Daher sind Lehrkräfte als Bezugspersonen besonders wichtig. 

Jedoch können die Kenntnisse vieler Lehrkräfte über Zwangsheirat noch erweitert 

und die fachl iche Unterstützung ausgebaut werden. Einer ersten Information könnte 

ein Bericht über Zwangsheirat im „ Magazin Schule“  dienen. 

C.1.1 Zwangshei rat als  Unterr ichts- und For tb i ldungsthema  

Es kann davon ausgegangen werden, dass ein großer Tei l  der von Zwangshei rat Be-

drohten noch minderjährig und schulpf l ichtig ist. Die baden-württembergischen Bi l -

dungspläne bieten zahlreiche Mögl ichkei ten der Integration dieses Themas in den 

Unterricht. Lehrkräfte sol l ten geziel t auf diese Mögl ichkei ten hingewiesen und für 

die Umsetzung im Unterricht durch geeignete Maßnahmen unterstützt und fortgebi l -

det werden. 
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Durch die Thematisierung können potentiel le Opfer und Mitschülerinnen und Mit-

schüler über die Rechte der jungen Migrantinnen und Migranten sowie über konkrete 

Hi l fsangebote aufgeklärt bzw. informiert werden. Mitschülerinnen und Mitschüler 

können so auch Ansprechpartner für junge Migrantinnen, denen mögl icherweise 

Zwangsverheiratung droht, werden und sie entsprechend unterstützen. 

C.1.2 Datenbank Zwangshei rat  auf  dem Unterr ichtsserver  „ SESAM“   

Zur Prävention von Zwangsverhei ratung gehört, neben den Lehrkräften auch Schüle-

rinnen und Schüler für dieses Thema zu sensibi l isieren und potentiel l  betrof fene 

Mädchen und Jungen zu stärken. Material ien zum Thema Zwangsheirat könnten über 

„ SESAM – Server für schul ische Arbei t mit Medien“  (Onl ine-Distribution von Un-

terrichtsmaterial ) für die Lehrkräfte zur Verfügung gestel l t werden. SESAM ist als 

Tei l  der Medienoffensive Schule I I des Ministeriums für Kul tus, Jugend und Sport 

Baden-Württemberg eine Onl ine-Datenbank für schul ische Medien und Unterrichts-

material ien. 

 

Die Inhal te von SESAM stehen al len Lehrkräften, Referendaren und Lehramt-

Studierenden in Baden-Württemberg onl ine zur Verfügung und können jederzei t kos-

tenlos herunter geladen und sowohl für die Unterrichtsvorberei tung als auch im Un-

terricht verwendet werden. Es wird vorgeschlagen, eine Themenbank „ Zwangsheirat“  

anzulegen. TERRE DES FEMMES könnte hierzu berei ts vorl iegende Unterrichtsein-

hei ten beisteuern. 

C.1.3 Rundschreiben über  das Thema Zwangshei rat  

Es wird angeregt, dass das Kultusministerium durch Rundschreiben an Schulämter, 

Schul lei tungen und Kindergärten auf entsprechende Maßnahmen bzw. Handlungs-

mögl ichkei ten in Zusammenhang mit Zwangsheirat und „ Ehrverbrechen“  hinweist, 

über Beratungsstel len zum Schutz der bedrohten Mädchen und Frauen informiert so-

wie auf  Fortbi ldungen zur Thematik Zwangsheirat für Lehr- und Erziehungskräfte 

aufmerksam macht. 
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C.1.4 Informat ionskampagne an den Schulen  

Schulen sol l ten im Rahmen einer „ Informationskampagne gegen Zwangshei rat“  mit 

Broschüren, Flyern und den von TERRE DES FEMMES herausgegebenen Plakaten 

„ Wer entscheidet, wen du heiratest?“  und „ Ehre ist für die Freihei t meiner Schwester 

zu kämpfen“  über Zwangshei rat aufklären.  

C.1.5 Beauft ragte an den Schulen 

Die Fachkommission befürwortet die Einsetzung von Beauftragten an Schulen, die 

Schülerinnen und Schüler speziel l  in den Themenbereichen „ Ehrendel ikte“  sowie 

Zwangshei rat beraten und informieren und die auch als wichtige Anlaufstel le für 

Lehrerinnen und Lehrer dienen. Diese Funktion können auch die vorhandenen Ver-

trauenslehrer und -lehrerinnen übernehmen. Soweit erforderl ich, sol l ten diese ent-

sprechend fortgebi ldet werden, damit sie in die Lage versetzt werden, geeignete Hi l -

fen anzubieten.   

C.1.6 El ternarbei t  stärken, mi t  den El tern über  Zwangshei rat  d iskut ieren 

Vor al lem für die Integration von Kindern und Jugendl ichen mit Migrationshin-

tergrund in Schule und Gesel lschaft ist die El ternarbei t von zentraler Bedeutung. Bei  

der El ternarbei t mit Migranten ist es wichtig, ihre Partizipationsberei tschaft zu för-

dern und gleichzei tig das Verantwortungsbewusstsein für die schul ische und gesel l -

schaftl iche Integration ihrer Kinder zu verstärken. Das Thema Zwangsheirat sol l te 

Bestandtei l  einer Gesamtkonzeption von interkul turel ler El ternarbei t sein (z. B. im 

Rahmen der Jugendmigrationsberatung), da für dieses schwierige Thema ein berei ts 

aufgebautes Vertrauensverhäl tnis bestehen muss. Wünschenswert ist die Betei l igung 

von Migranten-Elternvereinen. Auch Elternbeiräte sol l ten sich - soweit noch nicht 

geschehen - mit dem Phänomen Zwangshei rat beschäftigen und auseinander setzen. 
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C.2 Handlungsempfehlungen im Bereich Aufklärung, Informa-
t ion und Sensibi l is ierung der Öffent l ichkei t und der Betrof fe-
nen 

C.2.1 Erstel lung und Vertei lung mehrsprachiger  Informat ionsbroschü-
ren 

Die Fachkommission empfiehl t die Erstel lung einer Informationsbroschüre für Be-

trof fene. Darin würde in mehreren Sprachen (z. B. deutsch, türkisch, arabisch, alba-

nisch) die Rechtslage geschi ldert, Hi l fsangebote aufgezeigt und Informationsquel len 

dargestel l t werden. Diese Informationsbroschüre könnte über Schulen, Behörden, 

Wohlfahrtsverbände, Beratungsstel len, Sprachkursträger, Arztpraxen, Kirchen, Mo-

scheen, Konsulate und Einrichtungen und Ini tiativen, die mit Migrantinnen und 

Migranten arbei ten, vertei l t werden. Im Rahmen der Öffentl ichkei tsarbei t ist auch die 

Zusammenarbeit mit in Deutschland verbrei teten f remdsprachigen Medien zu suchen. 

C.2.2 Mehrsprachiges Informat ionsangebot im Internet  

Es gibt verschiedene Gründe, warum von Zwangshei rat Betrof fene oder Bedrohte 

nicht auf bestehende Hi l fesysteme zurückgrei fen, so z. B. die Unkenntnis über mög-

l iche Ansprechpartner oder Schamgefühl . Eine mehrsprachige Internetsei te, die In-

formationen und Ansprechpartner zum Thema Zwangshei rat und „ Ehrverbrechen“  

beinhaltet, würde die Kontaktaufnahme von Betrof fenen zum Hi l fesystem erleich-

tern. Dieses Internetangebot sol l te auch in internationalen Suchmaschinen gefunden 

werden. 

C.2.3 Telefonberatung mi t  landeseinhei t l icher  Rufnummer 

Aus der Praxis ist bekannt, dass Betrof fene oftmals von einer Stel le zur anderen ver-

wiesen werden. Zur verbesserten Beratung und Koordination, für eine vertraul iche 

Kontaktaufnahme, aber auch zur Information der betroffenen Behörden und Bera-

tungsstel len empfiehl t die Fachkommission die Einrichtung einer landeseinheitl ichen 
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Beratungsrufnummer. Zur Konzeption einer solchen Telefonberatung sol l ten die Res-

sourcen von bestehenden Beratungseinrichtungen genutzt werden. 

C.2.4 Verhal tens lei t faden für  Behörden, Praxen und Inst i tut ionen 

Die Bedürfnisse und Problemlagen von Betroffenen sind sehr viel fäl tig. Aus der Be-

ratungspraxis ist bekannt, dass Mitarbei terinnen und Mitarbei ter von zuständigen 

Behörden und Insti tutionen tei lweise überfordert sind, die Problematik eher auf die 

kul turel le Andersartigkei t der Migrantinnen und Migranten schieben und folgl ich 

nicht immer adäquat reagieren. 

 

Die Fachkommission schlägt aus diesem Grund die Erstel lung eines Verhal tenslei tfa-

dens für Behörden wie z. B. Jugendämter, Pol izei , Ausländerbehörden, Mitarbei te-

rinnen und Mitarbei ter von Auslandsvertretungen, aber auch Lehrkräfte, Erzieherin-

nen und Erzieher und Sozialarbei terinnen und Sozialarbei ter vor, der einen al lgemei-

nen Überbl ick über das Thema Zwangshei rat, Kontaktadressen und gebotene Verhal -

tensweisen („ Checkl isten“ ) für den Umgang mit konkreten Bedrohungssi tuationen 

l iefert. Darüber hinaus kommt insbesondere dem Gesundheitswesen eine zentrale 

Verantwortung gegenüber den nach Deutschland verschleppten jungen Frauen zu. 

Denn das Leid und die aussichtslos erscheinende Lage schlägt sich nicht sel ten in 

Krankheitsbi ldern nieder, die als solche erkannt werden müssen. Deshalb brauchen 

besonders auch Ärztinnen und Ärzte Informationen und Hi l femögl ichkei ten. 

C.2.5 For tb i ldungsangebote und Sensib i l is ierung zum Thema Zwangs-
hei rat  

Aus den zuvor genannten Gründen empfiehl t die Fachkommission, Fortbi ldungen und 

Informationsveranstal tungen für Mitarbei terinnen und Mitarbei tern von Einrichtun-

gen, die in ihrer Arbei t mit Zwangsverhei ratungen und anderen Formen der Gewalt 

an Frauen konfrontiert sind, anzubieten. Hierdurch gi l t es, im Bereich Schule, Sozi-

alarbei t, Migrationsdienste, Pol izei , Justiz (Famil ien-, Verwaltungs- und Strafrich-

ter), Jugendamt, Anwaltschaft und Gesundheitswesen tätige Personen für das Thema 
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zu sensibi l isieren. Ausdrückl ich einzubeziehen und auf die besonderen Probleme der 

durch Heirat eingewanderten Frauen hinzuweisen sind z. B. niedergelassene Gynäko-

logen und Kl inikpersonal, da diese oft die einzigen Gesprächspartner der ansonsten 

sehr stark kontrol l ierten Mädchen und Frauen sind. 

 

Präventionskonzepte sol l ten nicht nur auf die gesamte Famil ie ausgerichtet sein, son-

dern auch kul turel le und tradi tionel le Hintergründe aufgrei fen, damit die Verheira-

tung junger Menschen nicht zu einer al ternativlosen Frage der Ehre wird. Viel  zu 

häufig haben vor al lem junge Mädchen nur die Entscheidungsmögl ichkei t zwischen 

Zwangshei rat und dem völ l igen Bruch mit der Famil ie. 

C.2.6 Informat ion zum Thema Zwangshei rat  im Rahmen der  Or ient ie-
rungskurse nach dem Zuwanderungsgesetz 

Die Fachkommission regt an, im Rahmen der Orientierungskurse für Neuzuwande-

rinnen und Neuzuwanderer, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtl inge 

durchgeführt werden, auch eine Unterrichtseinheit „ Gewalt gegen Frauen, Zwangs-

heirat und Ehrverbrechen“  vorzusehen. 

C.2.7 Jungen und Männer als  Zielgruppe von Informat ion und Mobi l is ie-
rung 

Die Fachkommission setzt sich dafür ein, dass in der Aufklärungs- und Präventions-

arbei t die Perspektive der Jungen und Männer berücksichtigt wi rd. In ihrer Rol le als 

Väter, Söhne und Brüder müssen sie expl izit angesprochen und zum Einsatz gegen 

Zwangshei rat motiviert werden.  
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C.3 Dialog: Austausch mit und Aufklärung durch Rel igions-
gemeinschaften, Moscheevereine und Imame 

Neben brei ter Information für die al lgemeine Öffentl ichkei t bedarf es auch besonde-

rer Aktivi täten, um beispielsweise die verschiedenen Ethnien und Rel igionsgemein-

schaften zu erreichen. 

C.3.1 Dialog mi t  Rel ig ionsver tretern suchen 

Zwangsverheiratungen sind häufig in musl imischen Famil ien anzutreffen. Es ist da-

her unerlässl ich, mit musl imischen Organisationen, Vereinen und Geistl ichen in 

Kontakt zu treten. 

 

Denn Rel igionsgemeinschaften und Moscheevereine sind die wichtigsten Organisati -

onsformen von Migranten in Deutschland und erreichen dadurch viele Menschen. 

Prediger und Imame haben nicht nur Einf luss auf das spi ri tuel le Leben ihrer Gläubi-

gen, sondern auch auf  deren Al l tag. Daher empfiehl t die Fachkommission, Prediger 

und Imame als Partner in der Bekämpfung der Zwangshei rat zu gewinnen und Auf-

klärung mit Unterstützung der Rel igionsgemeinschaften und Moscheevereine zu 

betreiben. 

 

In den Kommunen könnten - etwa im Rahmen der „ Kommunalen Kriminalpräventi -

on“  - runde Tische unter Betei l igung islamischer Geistl icher bzw. Vertreter gebi ldet 

werden.  

C.3.2 Migrantenselbstorganisat ionen einbinden 

Eine besondere Bedeutung kommt Migrantenselbstorganisationen und rel igiösen 

Gemeinschaften zu. Viele Famil ien versehen die Zwangsheirat mit rel igiösen Be-

gründungen, die ganz besonders geeignet sind, Widerspruch zu unterbinden. Die 

Unterstützung einer Kampagne gegen die Zwangsheirat durch die verschiedenen Re-

l igionsgemeinschaften, insbesondere aber durch die musl imischen Organisationen 
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als Vertreter der inzwischen dri ttgrößten Rel igion in Baden-Württemberg, ist daher 

besonders geeignet, innerhalb der eigenen Gemeinschaft zu einem Bewusstseins-

wandel beizutragen. Diese Mögl ichkei ten gi l t es zu nutzen, um wirksame Aufklä-

rung, Prävention und Hi l festel lungen leisten zu können.  

Die Einbeziehung von Migrantenselbstorganisationen dient auch der besseren Er-

reichbarkei t der betrof fenen Mädchen und jungen Männer und der Prävention durch 

Aufklärung der Famil ien. Darüber hinaus können sie als Kulturmittler einen wichti -

gen Beitrag leisten zur Fortbi ldung der Lehrerinnen und Lehrer und der Mitarbei te-

rinnen und Mitarbei ter in Jugendhi l fe, Justiz, Pol izei  und Beratungsstel len, um die 

kul turel len Hintergründe besser zu verstehen und wirksame Handlungsstrategien 

entwickeln zu können. Dieses Potential  der Migrantenselbstorganisationen gi l t es zu 

nutzen und auszubauen.  

C.4 Studie zum Heiratsverhal ten 

Um die Ursachen von Zwangsverhei ratungen besser bekämpfen zu können, schlägt 

die Fachkommission vor, wei tere Informationen über das Heiratsverhal ten auch der 

schon länger in Deutschland lebenden oder hier geborenen Migrantinnen und 

Migranten sowie über die Ursachen für das entsprechende Partnerwahlverhal ten 

einzuholen (z. B. durch entsprechende Beauf tragung der Fami l ienForschung Baden-

Württemberg im Statistischen Landesamt). 
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VIII. Handlungsempfehlungen im Überbl ick 

Zusammengefasst empfiehl t die Fachkommission Zwangsheirat: 

1. Handlungsempfehlungen im Bereich " Opferrechte 
stärken"  

�  die Anhebung des Ehegattennachzugsalters auf 18 Jahre und Nachweis von 

Deutschkenntnissen vor der Einreise des Ehegatten 

�  die Aufnahme von Zwangsheirat in die Verwaltungsvorschri f t zu § 31 Abs. 2 

AufenthG als Beispiel  für eine besondere Härte  

�  kein eigenständiges Aufenthal tsrecht für den Täter nach § 31 AufenthG 

�  verzögerter Verfal l  des Aufenthal tsti tels des verschleppten Opfers nach § 51 Auf-

enthG erst nach drei  Jahren bei  gleichzei tiger Beweislast beim Opfer 

�  die Einräumung des Rechts auf Wiederkehr nach § 37 AufenthG unabhängig von 

der Sicherung des Lebensunterhal ts 

�  die Überprüfung der rechtl ichen Mögl ichkei ten, um in Fäl len von Zwangshei rat 

von einer gemeinsamen Anhörung bzw. Vernehmung absehen zu können 

�  die Überprüfung der rechtl ichen Mögl ichkei ten, um in Fäl len von Zwangshei rat 

eine anderweitige örtl iche Zuständigkei t der Famil iengerichte eröf fnen zu können 

�  die effektivere Wahrung der Anonymität jugendl icher Opfer durch bessere Ver-

netzung der zuständigen Stel len sowie der Sensibi l isierung und Qual i f izierung der 

Mitarbei terinnen und Mitarbei ter. 

2. Handlungsempfehlungen im Bereich " Opferschutz 
gewährleisten"  

�  den Erhal t der Frauen- und Kinderschutzeinrichtungen trotz schwieriger f inan-

ziel ler Lage 
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�  die Evaluation der bestehenden Schutzeinrichtungen in anderen Bundesländern 

durch den Landesfrauenrat Baden-Württemberg 

�  die Erarbei tung eines Kooperationskonzeptes zwischen Behörden und Fachbera-

tungsstel len sowie Schutzeinrichtungen zur Bekämpfung der Zwangsheirat und 

zur Verbesserung des Opferschutzes 

�  den Aufbau einer „ Zentralen Koordinierungsstel le Zwangshei rat“   

�  die Einrichtung einer mobi len Beratungsstel le für Opfer von Zwangsheirat und 

deren Anbindung an eine bestehende Kriseneinrichtung 

�  die Netzwerkbi ldung und Kooperationen auf  kommunaler oder Landesebene 

3. Handlungsempfehlungen im Bereich " Prävention & 
Dialog ausbauen"  

�  die f rühzei tige Aufnahme des Themas Zwangsheirat in die Bi ldungspläne und 

Fortbi ldungen für Lehrerinnen und Lehrer  

�  die Berei tstel lung von Material ien zum Thema Zwangshei rat auf  „ SESAM – Ser-

ver für schul ische Arbei t mit Medien“  (Onl ine-Distribution von Unterrichtsmate-

rial) für Lehrkräfte 

�  Rundschreiben des Kul tusministeriums an Schulämter, Schul lei tungen und Kin-

dergärten mit Hinweisen auf entsprechende Maßnahmen bzw. Handlungsmögl ich-

kei ten in Zusammenhang mit Zwangsheirat und „ Ehrverbrechen“  sowie auf Bera-

tungsstel len zum Schutz der bedrohten Mädchen und Frauen und Fortbi ldungen 

zur Thematik Zwangsheirat für Lehr- und Erziehungskräfte 

�  eine intensive Aufklärungskampagne in Schulen, u. a. durch die Nutzung von 

Plakaten und Ausstel lungen von TERRE DES FEMMES 

�  die Einsetzung von thematisch besonders geschulten Beauftragten an den Schu-

len; diese Aufgabe können auch die vorhandenen Vertrauenslehrerinnen und -

lehrer übernehmen 

�  die Aufnahme des Themas Zwangshei rat in die Gesamtkonzeption von interkul tu-

rel ler El ternarbei t 
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�  eine verstärkte Öffentl ichkei tsarbei t, die auf  Zwangshei rat als gesamtgesel lschaft-

l iches Problem abziel t und als Zielpubl ikum auch Migranten erreicht; dazu gehört 

die Erstel lung und Vertei lung mehrsprachiger Informationsbroschüren 

�  die Einrichtung einer mehrsprachigen Internetsei te und einer Telefonberatung mit 

landeseinheitl icher Rufnummer 

�  die Ausarbei tung eines Verhal tenslei tfadens für Behörden, Praxen und Insti tutio-

nen, außerdem Fortbi ldungen für die Mitarbei terinnen und Mitarbei ter dieser Ein-

richtungen, um sie über das Thema Zwangsheirat zu informieren und sie dafür zu 

sensibi l isieren 

�  die Einbeziehung des Themas Zwangshei rat und Gewalt gegen Frauen in die Ori-

entierungskurse des Zuwanderungsgesetzes  

�  die Berücksichtigung von männl ichen Jugendl ichen und Männern als Zielgruppe 

von Information und Mobi l isierung 

�  die Einbeziehung von Rel igionsvertretern und Migrantenselbstorganisationen in 

die Maßnahmen gegen Zwangshei rat und „ Ehrverbrechen“  

�  die Erarbei tung einer Studie über das Heiratsverhal ten von Migrantinnen und 

Migranten und deren Ursachen. 

IX. Zur Umsetzbarkeit  der vorgeschlagenen Hand-
lungsempfehlungen 

Auch die Fachkommission ist sich der Tatsache bewusst, dass die öffentl ichen Haus-

hal te auf al len Ebenen Sparzwängen unterl iegen und es nur schwer durchsetzbar sein 

wird, neue Projekte und Maßnahmen - etwa im Bereich Zwangsheirat - zu ermögl i -

chen. 

 

Gleichwohl erscheint es denkbar, durch neue Priori tätensetzungen und Umschichtun-

gen Mittel  für die (wenigstens tei lweise) Umsetzung unserer Handlungsempfehlun-

gen zur Verfügung zu stel len. Außerdem könnten auch europäische Projektfonds ge-

nutzt werden. 
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Appel l ieren möchten wir auch an die Sti f tungen im Land, nicht zuletzt an die Lan-

dessti f tung Baden-Württemberg, die sich beim Thema Zwangshei rat ein lohnendes 

und wichtiges Betätigungsfeld erschl ießen könnten. 

 

Zu denken ist aber auch an das gemeinsame ehrenamtl iche Engagement beispielswei-

se bei  den Elternbeiräten, Migrantenselbstorganisationen und Unterstützerinnen und 

Unterstützern von Beratungsstel len und Kriseneinrichtungen. 

 

Die M itgl ieder  der  
Fachkommission Zwangsheir at. 
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X. Anhang 

1. Frauen- und Kinderschutzhäuser sowie Beratungsstel len in 
Baden-Württemberg 

(Stand: Januar 2006; Nennung nach Zustimmung durch die Einrichtung. Ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit) 

 

a) Frauen- und Kinderschutzhäuser in Baden-Würt temberg  

Tr äger ver ein Fr auen- und 
K inder schutzhaus Baden-
Baden und L andkr eis Ras-
tat t  e. V. 

Postfach 2343 76495 Baden-Baden 07221/23040 

Fr auenhaus Zol ler -
nalbkr eis 

Postfach 100446 72304 Bal ingen 07433/8406 

Fr auenschutzhaus Bibe-
r ach 

 88400 Biberach 07351/17623 

Fr auen helfen Fr auen e.v.   Calw 07051/78281 
Fr auen helfen Fr auen 
Fr auenhaus Essl ingen e.V. 

 73703 Essl ingen 0711/357212 (BSt.) 
371041 (FH) 

Fr auen- und K inder -
schutzhaus Fr eibur g e. V. 

Postfach 5672 79023 Freiburg 0761/31072 

Fr auen- und K inder hi l fe 
e.V. 

Postfach 426 73004 Göppingen 07161/72769 

Fr auen helfen Fr auen e. 
V. 

Postfach 102343 69013 Heidelberg 06221/833088 

Fr auen- und K inder -
schutzhaus 

Postfach 1332 89503 Heidenheim 07321/24099 

Fr auen- und K inder -
schutzhaus 

 74072 Hei lbronn 07131/81497 und 
84531 

Fr auen helfen Fr auen e. 
V. 

Postfach 1701 74007 Hei lbronn 07131/507853 

Fr auen- und K inder -
schutzhaus 

Postfach 210561 76155 Karlsruhe 0721/82 44 66 
0721/95597-0 

Ver ein zum Schutz miss-
handel ter  Fr auen e. V. 

Postfach 0515 76155 Karlsruhe 0721/567824 
(Ber.Büro 8490 47) 

Fr auen helfen Fr auen e.V. Postfach 1515 73223 Kirchheim 07021/46553 

Fr auen helfen Fr auen e.V. Postfach 1134 74641 Künzelsau 07940/58954 
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Fr auenhaus K onstanz Postfach 1551 78415 Konstanz 07531/15728 
Fr auen helfen Fr auen e.V. Postfach 100335 70747 L-

Echterdingen 
0711/99 77 461 
0711/7824896 

Fr auen helfen Fr auen e.V. Postfach 1464 79504 Lörrach 07621/49325 
07621/168 799 

Fr auen für  Fr auen e. V. Postfach 387 71603 Ludwigsburg 07141/901170 
Car i tasver band M ann-
heim e. V. 
Hecker tst i f t  Fr auen- und 
K inder schutzhaus 

Postfach 101455 68014 Mannheim 0621/411068 

M annheimer  Fr auenhaus 
e.V. 

Postfach 121348 68064 Mannheim 0621/744242 

L andr atsamt Neckar -
Odenwald-K r eis 
Fr auen- und K inder -
schutzhaus 

Postfach 1464 74819 Mosbach 0180/5343597 

Fr auen helfen Fr auen Or -
tenau e.V. 

Postfach 1433 77604 Offenburg 0781/34311 

Diakonisches Wer k Pfor z-
heim-Stadt  - Fr auenhaus 

Pestalozzistr. 2 75172 Pforzheim 07231/45763 
07231/3787-0 

Haus für  Fr auen in Not Postfach 574 75105 Pforzheim 07231/358428 

Fr auen- und K inder -
schutzhaus Radol fzel l  c/o 
Diak. Wer k 

 78315 Radol fzel l  07732/57506 

Fr auen und K inder  in Not 
e. V.  

Römerstr. 4 88214 Ravensburg 0751/16365 

Fr auenhaus Reut l ingen 
e.V. 

Postfach 1507 72705 Reutl ingen 07121/300778 

Ver ein zur  Hi l fe für  Fr au-
en und K inder  

Postfach 1164 73601 Schorndorf  07181/61614 

Fr auen- und K inder -
schutzhaus des Ostalb-
kr eises 

Postfach 1324 73503 Schw. 
Gmünd 

07171/2426 

Diakonische Bezir ksstel le 
- Fr auenhaus 

 74523 Schwäbisch 
Hal l  

0791/72002 

Fr auen helfen Fr auen e.V. Postfach 111 71043 Sindel f ingen 07031/811080 

Fr auenhaus Singen e.V. Postfach 423 78224 Singen 07731/312 44 
L andeshauptstadt  Stut t-
gar t  - Fr auenhaus 

 70161 Stuttgart 0711/64 91 085 

Fr auen helfen Fr auen e.V. Postfach 150202 70075 Stuttgart 0711/542021 

Fr auen helfen Fr auen e.V. Postfach 1528 72005 Tübingen 07071/66604, Ber.-
Büro 07071/26457 

Fr auenhaus Tübingen e.V. Mauserstr. 2 72070 Tübingen 07071/43870 

Fr auenhaus Tut t l ingen Postfach 4252 78507 Tuttl ingen 07461/2066 
Car i tas Ulm - Fr auenhaus  89073 Ulm 0731/206346 

Fr auen helfen Fr auen e.V. Olgastr. 143 89007 Ulm 0731/619906 
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Fr auenhaus Vi l l ingen-
Schwenningen 

Postfach 1332 78003 Vi l l ingen-
Schwennin-
gen 

07721/54400 

Tr äger ver ein Fr auen- und 
K inder schutzhaus K r s. 
Waldshut e.V. 

 79761 Waldshut-
Tiengen 

07751/3553 
07751/910843 

b) Sonst ige Einr ichtungen in Baden-Würt temberg 

Rosa e.V. Postfach 401067 70410 Stuttgart 0711/539825 

c) Beratungsstel len und sonst ige Ansprechpartner  in Baden-
Würt temberg 

Fr auen-Ber atungsstel le 
bei  häusl icher  Gewal t  
 
Fr eibur ger  I nter ventions-
pr oj ekt  gegen häusl iche 
Gewal t  (FRI G) 
 

Wöl f l instr. 4 
 
 
s.o. 

79104 Freiburg 0761/31072 
 
 
0761/8973520 

Fr auen helfen Fr auen 
e.V.- Notr uf  und Ber atung 

Al lmannsdorfer 
Str.14 

78464 Konstanz 07531/679 99 

Fr auen helfen Fr auen e.V. Hauptstraße 69 70771 L-
Echterdingen 

0711/7949414 

FI Z, Fr aueninfor mat ions-
zentr um 

Eichendorf fstr.66-
68 

68167 Mannheim 0621/379790 

Fr auen helfen Fr auen und 
M ädchen 

Postfach 1516 76405 Rastatt 07222/37722 

Fr auen helfen Fr auen 
e.V.-Notr uf  und Ber atung 

Hohlengrabengasse 
7 

78628 Rottwei l  0741/41314 

I n Via M ädchentr ef f  Hackstr. 2 70190 Stuttgart 0711/2864598 

Fr auen Fanal  Senefelderstr. 60 70176 Stuttgart 0711/4800212 

FI Z Fr aueninfor mat ions-
zentr um 

Moserstr. 10 70182 Stuttgart 0711/23941-24/-25 

Fr auen helfen Fr auen 
e.V.-Ber atungsladen 

Römerstr. 30 70180 Stuttgart 0711/6494550 

Fr aueninter vent ionsstel le Senefelderstr.  60 70176 Stuttgart 0711/6744826 

Fr auen helfen Fr auen 
e.V.-Ber atungsbür o 

Weberstr. 8 72072 Tübingen 07071/2 64 57 
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TERRE DES FEM M ES 
e.V. 

Postfach 2565 72015 Tübingen 07071/7973-0 
Fax : 07071/ 7973-
22 
tdf@frauenrechte.d
e 
http://www.frauenr
echte.de 
 

d) Einr ichtungen und Ansprechpartner  außerhalb von Baden-
Würt temberg 

Papatya c/o Jugendnot-
dienst  

Mindener Str. 14 10589 Berl in 030/3499304 
Info@paptya.org 
www.papatya.org 

SOL WODI  Deutschland 
e.V. 

Propsteistraße 2 56154 Boppard –  
Hirzenach 

06741/22 32 
Fax: (06741) 2310 
info@solwodi .de 
www.solwodi .de 
 

I nter kul tur el le Fr auenar -
bei t  e.V. 

Bergerstr. 211 
 

60385 Frankfurt 
a.M. 

069/451155 
info@infrau.de 
 

Agisr a e.V. Steinbergstr. 40 
 

50 733 Köln 0221/124019 
www.e-
migrantinnen.de 

Rabea c/o Hei lpädagogi -
sches Kinderheim 
Hel thofer Al lee 64 
 

59071 Hamm 0175/2906631 
wohn-
haus.rabea@lwl.or
g 

I M M A (I ni t iat ive M ünch-
ner  M ädchen Ar bei t  e.V.) 

Jahnstraße 38  
 

80469 München 089/183609 
oder 089/ 238891-
10 
zuf luchtstel -
le@imma.de 
www.imma.de 
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2. Muster  des Fragebogens zur Erfassung des Ausmaßes von 
Zwangsheirat  in Baden-Württemberg 

FRAGEBOGEN ZUR ERFASSUNG VON ZWANGSVERHEIRATUNGEN 
Erfassungszeitraum: Januar bis Oktober 2005 

 
 

Bi tte pro Person einen Fragebogen ausfül len. Vielen Dank. 

Wer hat den Fragebogen ausgefül l t (freiwi l l ig)? Name, Funktion, Datum:  

 

 

TEI L  A 

 
1. Angaben zur Person der/des Betrof fenen: 

1a. Wohnort       

1b. In Deutschland wohnhaft sei t       

1c. Al ter       

1d. Geschlecht  weibl ich  männl ich  

1e. National i tät der/des Betrof fenen  deutsch  andere:  

 Fal ls deutsch: mi t Migrationshin-
tergrund? 

 ja, näml ich:  nein 

 Fal ls nicht deutsch: welcher Aufent-
hal tsstatus? 

 

1f . Rel igionszugehörigkei t der/des Betrof fenen  christ-
l ich 

 musl i -
misch 

 andere: 
 

1g. Wurde die/der Betrof fene zwangsverheira-
tet? 

 ja  nein  

 Fal ls nein: Droht(e) eine Zwangsverhei -
ratung? 

 ja  nein  

 Fal ls ja: Wann war die Zwangsheirat?       

 Wie alt war die/der Betrof fene bei  der 
Zwangsverheiratung? 

      

 
2. Angaben zur Form der Zwangsheirat:    

2a. Welche Form der Zwangsheirat l iegt vor  
(s. Erläuterungen unten)? 

   

 - Heirat mi t so genannten „ Importeheleu-
ten“  aus dem Heimatland 

 ja  nein  

 - Heirat im Rahmen einer so genannten 
„ Ferienverheiratung“  

 ja  nein  
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 - Heirat als so genannte „ Verheiratung für 
ein Einwanderungsticket“  

 ja  nein  

 - sonstige Form der Zwangsheirat näml ich:       

2b. Bei  musl imischen Ehepartnern: Liegt eine 
Imam- oder Hocaehe vor? 

 ja  nein  

 
Zwangsheiraten kommen vor al lem in drei  Formen vor: 
 
In Deutschland lebende Migranten holen sich Mädchen und junge Frauen aus dem Heimatland (so 
genannte „ Importbräute“ ), um sie hier zu heiraten. Es ist stets das Ergebnis von Vereinbarungen 
zwischen der in Deutschland lebenden (Tei l -)Fami l ie des Mädchens und der Fami l ie des Mannes 
im Ausland. 
Bei  der „ Ferien-Verheiratung“  werden ausländische Mädchen in ihr Herkunftsland, wo sie übl i -
cherweise die Ferien verbringen, verlobt und dann verheiratet, ohne vorher darüber informiert zu 
sein. Die Mädchen bleiben dann gegen ihren Wi l len im Ausland („ Heiratsverschleppung“ ). 
Die „ Verheiratung für ein Einwanderungsticket“  bedeutet, dass eine Frau mit einem gesicherten 
Aufenthal tsstatus in Deutschland von ihrer eigenen Fami l ie einem noch im Ausland lebenden 
Landsmann versprochen wurde, ohne davon in Kenntnis gesetzt worden zu sein. In diesem Fal l  ist 
die Frau ein Mi ttel  zur legalen Einwanderung des Mannes im Rahmen des Ehegattennachzugs. 
 

 

TEI L  B 
 

3. Wei tere Fragen zur Zwangsheirat: 

3a. Wo wurde die Zwangsheirat geschlossen?       

3b. Welche National i tät hat der Ehepartner?       

3c. Welches Alter hatte der Ehepartner bei  der 
(geplanten) Zwangsheirat? 

      

3d. Welchen Aufenthal tsstatus hat der Ehe-
partner? 

      

3e. Sind aus der Zwangsheirat Kinder hervor-
gegangen? 

 ja  nein  

3f . Wer ist für die Zwangsverheiratung ver-
antwortl ich? 

 eigene  
     El tern 

 Schwie-
gerel tern 

 eigene 
     Großel tern 

   Großel tern 
     des Part-
ners 

 andere: 

3g. Bestand der Zwangsheirat von       bis        

3h. Derzei tiger Fami l ienstand  verheiratet  geschie-
den 

 Scheidung  
     läuf t 

   getrennt  verwi twet  Eheanfech-  
     tung läuf t 

 
4. Sonstige Angaben: 
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3. Weiter führende Li teratur- und Internethinweise 

a) L i teratur  (alphabet isch) 

�  Ates, Seyr an:   
Große Reise ins Feuer –  Die Geschichte einer deutschen Türkin, Berl in 
(2003) 

 
�  Ayse:  

Scheherazades Tochter – Von meinen Eltern zum Tode verurtei l t, München 
(2004) 
 

�  Ber nhar d, Renate und Dethlof f , Sigr id:  
Zur Ehe gezwungen - Frauen f l iehen aus ihren Famil ien; Dokumentarf i lm, ge-
eignet ab 14 Jahren (2005) 

 
�  Blaschke, Jochen (Hr sg.):   

Multi -Level  Discrimination of Musl im Women in Europe, Berl in (2000) 
 
�  Boos-Nünning, Ur sula; K ar akasoglu, Yasemin:  

Viele Welten. Zur Lebenssi tuation von Mädchen und jungen Frauen mit 
Migrationshintergrund, Berl in (2005) 

 
�  Ceylan, Selma: 

Irrsinn der Ehre – Die Ausreißerin 1-2-3, Berl in (1998) 
 
�  Ci lel i , Ser ap:   

Wir sind eure Töchter nicht eure Ehre, Michelstadt (1999) 
Internet: http://www.serap-ci lel i .de 

 
�  Fatma B: 

Hennamond – Mein Leben zwischen zwei Welten, München (2001) 
Internet: http://www.fatma-b.de 

 
�  Fr iedr ich-Eber t-Sti f tung (Hr sg.):   

Islamismus, Frauen und Migration in Deutschland – Probleme und Perspekti -
ven, Stuttgart (2002) 
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�  Gashi, Hanife; Rizvi , Sylvia:  

Mein Schmerz trägt deinen Namen – Ein Ehrenmord in Deutschland, Berl in 
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XII. Vertei lerhinweis 

 

Diese Dokumentation wird von der Landesregierung Baden-

Württemberg im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpf l ich-

tung zur Unterrichtung der Öffentl ichkei t herausgegeben. Sie 

darf  weder von Parteien, noch von deren Kandidaten oder Hel -

fern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwer-

bung verwendet werden. Missbräuchl ich sind insbesondere die 

Vertei lung auf  Wahlveranstal tungen, an Informationsständen 

der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben 

parteipol i tischer Informationen oder Werbemittel . Untersagt 

ist auch die Wei tergabe an Dri tte zur Verwendung bei  der 

Wahlwerbung. Auch ohne zei tl ichen Bezug zu einer bevorste-

henden Wahl  darf  die vorl iegende Druckschri f t nicht so ver-

wendet werden, dass dies als Parteinahme des Herausgebers 

zugunsten einzelner pol i tischer Gruppen verstanden werden 

könnte. Diese Beschränkungen gel ten unabhängig vom Ver-

triebsweg, also unabhängig davon, auf  welchem Weg und in 

welcher Anzahl  diese Informationsschri f t dem Empfänger zu-

gegangen ist. Erlaubt ist es jedoch den Parteien, diese Infor-

mationsschri f t zur Unterrichtung ihrer Mi tgl ieder zu verwen-

den. 

 

 


